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1 Einleitung  

 

1.1 Kurzdarstellung, Inhalt und Ziele des geplanten Vorhabens 

 

Die Gemeinde Ovelgönne, Landkreis Wesermarsch, plant an der Ostseite der Ortschaft Großenmeer die 

Änderung des Flächennutzungsplans (F-Plan) für die Entwicklung eines „Allgemeinen Wohngebiets“. 

Der F-Plan-Änderungsbereich schließt an den von dem Wohngebiet „Am Dobben“ markierten östlichen 

Siedlungsrand der Ortschaft an und hat in der Nord-Süd-Richtung eine Länge von maximal über 700 m, 

in der Ost- West-Richtung Breiten zwischen ca. 80 und 240 m und eine Gesamtfläche von ca. 11,6 ha.  

 

In dem F-Plan-Änderungsbereich sind Festsetzungen für insgesamt 12 durch Straßen voneinander ge-

trennte, unterschiedlich große Wohnbauflächen für 2-geschossige Wohngebäude in offener Bauweise, 

Planstraßen, ein Regenrückhaltebecken, Versickerungsflächen und Gräben (Wasserflächen) mit Gewäs-

serrandstreifen bzw. Unterhaltungsstreifen im Geltungsbereich und an dessen Rändern vorgesehen.  

 

In den Wohnbauflächen sind ca. 88 Einfamilienhäuser mit 1- oder 2 Wohneinheiten und 5 Gebäude mit 

bis zu 8 Wohneinheiten vorgesehen. An der Südseite könnte ein Gebäude mit mehr als 8 Wohneinheiten 

entstehen. In den Wohnbauflächen sollen unterschiedliche Firsthöhen festgesetzt werden. An dem sied-

lungsseitigen Westrand sollen maximal zulässige Firsthöhen von 8,5 bis 9,8 m festgesetzt werden. An 

der freien Landschaft zugewandten Nordseite sind Firsthöhen von 9,0 bis 9,75 m und an der Ostseite 

von 8,4 bis 9,8 m vorgesehen. Im Süden des Geltungsbereichs sind östlich der Kläranlage Firsthöhen 

bis 11,5 m und südlich des ehemaligen Bahndamms bis 9,5 m geplant. Im Zentrum sollen Firsthöhen 

von 9,6 bis 11,25 m zulässig sein.  

 

Für Kraftfahrzeuge sind die straßenverkehrlichen Haupterschließungen des Geltungsbereichs für den 

südlichen Teil über die Meerkircher Straße und für den nördlichen Teil über die bestehende Dorfstraße 

und eine neue in Höhe des Kleiwegs von der Dorfstraße abzweigende Planstraße vorgesehen. Eine 

weitere, für Zweiradfahrer und Fußgänger vorgesehene Erschließungsstraße soll etwa in der Mitte des 

Geltungsbereichs als Verlängerung der Wohnstraße „Am Dobben“ geschaffen werden.  

 

Der F-Plan-Änderungsbereich wird bisher mit Ausnahme des Dreiecks im Süden zwischen der Meerkir-

cher Straße und dem Bahndamm der ehemaligen Bahnstrecke nach Brake landwirtschaftlich als Grün-

land genutzt.  

 

Die Gebietsniederschläge werden entweder im Geltungsbereich versickert und / oder über die vorhan-

denen an Flurstücksgrenzen im und am Rand des Geltungsbereichs verlaufenden und ggf. auszubauen-

den Gräben in das Regenrückhaltebecken an der Nordseite geleitet und von dort gedrosselt in das 

Vorflutgrabensystem abgeleitet. Hauptvorfluter ist und bleibt der Graben 18.10 als Gewässer II. Ord-

nung, der nach Osten zum Barghorner Zuggraben und weiter in das Käseburger Sieltief abfließt (IST 

2023). 

 

Die Wohnbauflächen, die Straßenverkehrsflächen, das Regenrückhaltebecken und die Gewässerrand-

streifen bzw. Grabenaufweitungen sind in bisherigen landwirtschaftlichen Grünlandflächen vorgesehen. 

Des Weiteren sind Gehölzflächen vorgesehen, bei denen um überwiegend vorhandene gehölzreiche 

Flächen handelt, die erhalten und unter Beachtung von Naturschutzaspekten aufgewertet werden. Die 

an den äußeren Flurstücksgrenzen vorhandenen Gräben und der den Geltungsbereich querende Graben 
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18.10 bleiben erhalten und sollen als Wasserflächen, die von 5 m breiten nicht bebaubaren (Gewässer-

Randstreifen begleitet werden, festgesetzt werden.  

 

Abb. 1: Übersichtslageplan - Lage des Bereichs der 30. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Ovelgönne. Landkreis Wesermarsch (Zeichnung: NWP) 

 

 

1.2 Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung in der Planung 

 

Im Folgenden sind die für das geplante Vorhaben relevanten und in übergeordneten Fachgesetzen 

festgelegten und im Zuge der Planung berücksichtigten Umweltschutzziele und -grundsätze aufgeführt. 

Die Texte aus Gesetzen wurden dort, wo es ohne Sinnverfälschungen möglich war, gekürzt oder zu-

sammengefasst. 

 

Baugesetzbuch (BauGB) 

§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung 

Laut § 1 BauGB ist es unter anderem Aufgabe der Bauleitplanung die bauliche und sonstige Nutzung 

der Grundstücke in der Stadt nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und zu leiten. Die Bau-

leitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und um-

weltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander 

in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung ge-

währleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Le-

bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, ins-

besondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 

Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. 
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Bei der 30. Änderung des F-Plans werden von den im § 1 (6) BauGB genannten Belangen die Folgenden 

besonders berücksichtigt: 

- die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

- die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstruk-

turen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung sowie Bevölkerungsentwicklung 

- sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung 

- die Erhaltung, Fortentwicklung und Anpassung vorhandener Ortsteile 

- die Belange der Baukultur 

- die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 

- die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-

kungsgefüge zwischen ihnen 

- die Landschaft und die biologische Vielfalt 

- umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 

insgesamt 

- die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 

- die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

- das Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrecht 

- die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

- die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

§ 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz 

Die folgenden Vorschriften des § 1a BauGB werden der 30. Änderung des F-Plans angewendet bzw. 

berücksichtigt: 

- Vermeidung und Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 

- Berücksichtigung der Erfordernisse des Klimaschutzes durch die folgenden Maßnahmen, die 

dem Klimawandel entgegenwirken und der Anpassung an den Klimawandel dienen: 

- Unzulässigkeit der Verwendung fossiler Brennstoffe für die Wärme- und Warmwasserversor-

gung 

- und Pflicht der Ausstattung von Dachflächen > 50 m2 mit mindestens 50 % Photovoltaikmo-

dulen oder Solarwärmekollektoren 

- Möglichkeit der Kombination der o.g. Photovoltaik- und Solaranlagen mit Dachbegrünungen 

 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege: 

§ 1 Abs. 1 BNatSchG 

Der vorliegende F-Plan-Änderungsentwurf berücksichtigt den allgemeinen Grundsatz, dass Natur und 

Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen 

auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu 

schützen sind, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 

die Regenerationsfähigkeit, die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit, sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.  

 

§ 1 Abs. 3 BNatSchG 

Der vorliegende F-Plan-Änderungsentwurf will zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushalts beitragen und insbesondere die örtlich prägenden biologischen Funktionen, 

Stoff- und Energieflüsse sowie landschaftlichen Strukturen teilweise schützen und schonend benutzen.  
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Auch ist vorgesehen, die betroffenen Böden möglichst so zu erhalten, dass sie weiterhin ihre Funktion 

im Naturhaushalt erfüllen können und nur in dem unvermeidbaren Umfang zu versiegeln. Moorböden 

sollen nur im unvermeidlichen Umfang entwässert oder gegen tragfähigen Mineralboden ausgetauscht 

werden. 

Luft und Klima sollen durch großflächige Hausgärten, Versickerungsflächen, Gräben, Wasserflächen und 

durch nicht bebaubare Randstreifen geschützt werden.  

Die in den zu erhaltenden Gewässern wild lebenden Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften 

sowie ihre Biotope und Lebensstätten bleiben weitgehend erhalten und werden teilweise zur Verbesse-

rung ihrer Funktionen im Naturhaushalt umgestaltet.  

 

Verwirklichung der Ziele 

§ 2 BNatSchG 

Im Rahmen der Planung des Wohngebietes werden die bestehenden Möglichkeiten zur Verwirklichung 

der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege genutzt, und es wird dazu beigetragen, dass 

Natur und Landschaft dauerhaft nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt wer-

den.  

Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden, soweit es möglich, erforderlich und 

unter Abwägung aller sich aus § 1 Absatz 1 ergebenden Anforderungen untereinander und gegen die 

sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft möglich ist, verwirklicht. 

Die Beeinträchtigungen von Moorböden und Oberflächenversiegelunen bleiben auf das unbedingt erfor-

derliche Maß begrenzt. 

Auch ist auf jedem Baugrundstück je angefangenen 500 m2 1 hochstämmiger, standortgerechter hei-

mischer Laub- oder Obstbaum anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu nachzupflanzen. 

Nicht zu vermeidende erhebliche Beeinträchtigungen von Schutzgütern werden in Änderungsbereich-

internen Ausgleichs- oder externen Ersatzmaßnahmen ausgeglichen. 

 

Gesetzlich besonders geschützte Biotope 

§ 30 BNatSchG 

Im Süden des F-Plan-Änderungsbereichs befindet sich ein gem. § 30 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) gesetzlich geschütztes Biotop. Die übrigen Biotope des Geltungsbereichs sind nicht gem. 

§ 30 BNatSchG / § 24 NNatSchG (Niedersächsisches Naturschutzgesetz) gesetzlich geschützt.  

 

Besonderer Artenschutz 

§ 44 BNatSchG 

Im F-Plan-Änderungsbereich sind die zu bebauenden Grünlandflächen nicht als potenzieller oder tat-

sächlicher Teil-, Lebens- oder Reproduktionsraum von gem. § 44 BNatSchG artenschutzrechtlich rele-

vanten Tierarten (Vögel) bekannt. Er ist nicht essentieller Bestandteil des Nahrungshabitats des Weiß-

storchs, der einen Niststandort südwestlich des Geltungsbereichs auf einem Gewerbegrundstück an der 

Meerkircher Straße in einem Abstand von ca. 50 m hat (s. Blatt-Nr.1). Dieser Horst war im Jahr 2022 

nicht besetzt. Im Jahr 2023 war er besetzt und es wurde dort ein Bruterfolg mit 4 Jungstörchen beo-

bachtet. Die Störche wurden mehrfach in Grünlandflächen im und östlich und südöstlich des Geltungs-

bereichs beiderseits der B 211 beobachtet, wobei die Störche sich meistens außerhalb des Geltungsbe-

reichs zur Nahrungssuche aufhielten.  
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Grundsätzlich sind im Zuge der Realisierung des Baugebiets die folgenden Verbote des § 44 zu beach-

ten: 

1. wild lebende Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 

zu zerstören 

2. wild lebende Tieren der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 

stören  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 

 

Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG) 

Die Allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes des BNatSchG ergänzende oder für dieses Bauleitplan-

verfahren bedeutsame festgelegte Ziele des Umweltschutzes sind im NNatSchG nicht enthalten, so dass 

durch die Berücksichtigung der im Kap. 1.4.2 aufgeführten Vorschriften des BNatSchG gleichzeitig auch 

die Vorschriften des NNatSchG Berücksichtigung finden. 

 

Lebensraumtypen von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Richtlinie) / EU- Vogelschutz-

gebiete (EU-Vogelschutzrichtlinie) 

Die Vorhabenfläche liegt nicht in einem FFH-Gebiet und nicht in einem EU-Vogelschutzgebiet.  

Die nächstgelegenen FFH-Gebiete sind: 

- FFH-Gebiet 014 „Ipweger Moor, Gellener Torfmöörte“, EU-Kennzahlen 2715-301, Lage südlich 

 von Großenmeer zwischen Ipwege und Moorriem, Abstand vom Geltungsbereich ca.  

 4,5 km 

- FFH-Gebiet 426 „Eichenbruch, Ellernbusch“, EU-Kennzahlen 2715-331, Lage westlich von  

 Großenmeer bei Rastede, Abstand vom Geltungsbereich ca. 4,5 km 

- FFH-Gebiet 427 „Fuchsbüsche, Ipweger Büsche“, EU-Kennzahlen 2715-332, Lage südwestlich 

 von Großenmeer, Abstand vom Geltungsbereich ca. 4,5 km 

Die nächstgelegenen EU-Vogelschutzgebiete sind: 

- EU-Vogelschutzgebiet V01 „Nieders. Wattemeer und angrenzendes Küstenmeer“, EU-Kennzahlen  

 DE2514-431,nächstgelegener Punkt liegt nördlich von Großenmeer am Jadebusen,  

 Abstand vom Geltungsbereich ca. 10 km 

- EU-Vogelschutzgebiet V11 „Hunteniederung“, EU-Kennzahlen DE2616-400, nächstgelegener  

 Punkt liegt südlich von Großenmeer bei der Ortschaft Gellen, Abstand vom Geltungs- 

 bereich ca. 10 km 

Diese Gebiete können aufgrund der großen Entfernungen und aufgrund der Art und des räumlich be-

grenzten Umfangs der auf den F-Plan-Änderungsbereich begrenzten baulichen Aktivitäten und Maßnah-

men nicht beeinträchtigt werden.  

 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Der Teil der Vorschrift des § 1 BBodSchG, der besagt, dass die Funktionen des Bodens nachhaltig zu 

sichern und Beeinträchtigungen der natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- 

und Kulturgeschichte soweit wie möglich zu vermeiden sind, ist in dem vorliegenden F-Plan-Änderungs-

entwurf teilweise berücksichtigt. Die außerhalb der zu erhaltenden Böden von Gewässerrandstreifen, 

Verrieselungsflächen, Regenrückhaltebecken, Gehölzflächen oder von Hausgärten von baulichen Verän-

derungen betroffenen Böden werden aufgrund ihrer Versiegelungen, Teilversiegelungen oder sonstigen 

Veränderungen wie Bodenaustausche von Moorböden beeinträchtigt.  
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Der Teil der Vorschrift des § 1 BBodSchG, der besagt, dass schädliche Bodenveränderungen abzu-

wehren sind, wird in den im F-Plan-Änderungsbereich zu erhaltenden Gewässerrandstreifen, Verriese-

lungsflächen, Regenrückhaltebecken, Gehölzflächen und zukünftigen Hausgarten- und zu bepflanzen-

den Gehölzflächen berücksichtigt. 

 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

§ 1 Zweck 

Die Planung der Bebauung im F-Plan-Änderungsbereich ist im Einklang mit dem Zweck des WHG, durch 

eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung das Grundwasser und die Oberflächengewässer als Bestand-

teil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

sowie als nutzbares Gut zu schützen, vorgesehen.  

 

§ 5 Allgemeine Sorgfaltspflichten 

Der gesetzlichen Verpflichtung, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer (oberirdi-

sche Gewässer und Grundwasser) verbunden sein können, eine nachteilige Veränderung der Gewässer-

eigenschaften zu vermeiden, eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwen-

dung des Wassers sicherzustellen, die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und eine 

Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden, wird im Planentwurf durch groß-

flächige Vermeidung von Oberflächenversiegelungen (geringe Grundflächenzahl GFZ), durch Erhalt und 

Aufwertung der am Rand des Geltungsbereichs verlaufenden Oberflächengewässer (Gräben) mit Rand-

streifen und durch die geplante permanente flache Wasserführung in dem Regenrückhaltebecken (RRB) 

nachgekommen. 

 

Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) 

§ 1 Geltungsbereich 

Das Niedersächsische Wassergesetz enthält keine die §§ 1 und 5 WHG (s. Kap. 1.4.6) ergänzenden 

Vorschriften, so dass bei Berücksichtigung der im WHG formulierten Zwecke, Sorgfaltspflichten und 

Grundsätze auch die Vorschriften des NWG Berücksichtigung finden.  

 

Berücksichtigung der Darstellungen des Landschaftsplans der Gemeinde Ovelgönne 

Die Gemeinde Ovelgönne, Landkreis Wesermarsch verfügt über keinen Landschaftsplan, so dass dies-

bezügliche Planungsvorgaben nicht bestehen.  

 

Planungsvorgaben aus dem Landschaftsrahmenplan Landkreis Wesermarsch 

Der F-Plan-Änderungsbereich liegt nicht innerhalb der geschlossen bebauten Bereiche der Ortschaft 

Großenmeer, sondern grenzt direkt daran an. 

Die Karten des Landschaftsrahmenplans Landkreis Wesermarsch (2016) enthalten die folgenden für das 

Aufstellungsverfahren der 30. F-Plan-Änderung ggf. bedeutsamen oder zu berücksichtigenden Darstel-

lungen (siehe folgende Auflistung):  

Karte 1: Arten und Biotope, wertgebende Biotope:  

- Geltungsbereich: 

Grünlandbiotoptypen mit „allgemeiner bis geringer Bedeutung, Vorkommen höherwertiger Bio-

tope möglich, z.B. in Gräben 

- Geltungsbereich und angrenzende Bereiche: 

potenzielles Hauptnahrungsgebiet des Weißstorchs mit hoher Bedeutung befindet sich außer-

halb des Geltungsbereichs beginnend an der Südostseite der B 211, nächstgelegener dargestell-

ter Weißstorchhorst befindet sich in der Ortschaft Kuhlen und hat Abstand von ca. 1,25 km zur 
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Südspitze des F-Plan-Änderungsbereichs).  

Während der Brutvogelkartierung im F-Plan-Änderungsbereich 2022 war der im LRP nicht dar-

gestellte Weißstorchhorst in Großenmeer südlich der Meerkircher Straße nur April besetzt, da-

nach im Mai, Juni 2022 jedoch verlassen, im Jahr 2023 hatte ein Weißstorchpaar 4 Jungvögel 

(s. Kap. 2.3.1.2).  

Nahrung suchende Weißstörche wurden im Jahr 2023 mehrfach außerhalb des Geltungsbe-

reichs nördlich und südlich der B 211 und nordwestlich der Ortschaft Großenmeer beobachtet. 

Karte 2: Landschaftsbild, Bewertung Landschaftsbild:  

- Geltungsbereich und Umgebung der Ortschaft Großemeer  

landwirtschaftliches Marschengrünland, mittlere Bedeutung, Bereich mit sehr hoher Raumwahr-

nehmung (Gehölzarmut) 

- Am südlichen Ende an der B 211: Baumreihe, Hecke 

- Westlich angrenzend: 

Ortslage (Ortschaft Großenmeer) 

Karte 3: Boden, Besondere Werte von Böden:  

- Nördlicher Teil des Geltungsbereichs: 

keine Angaben, d.h. keine besonderen Werte 

- Südlicher Teil des Geltungsbereichs: 

Moorböden als Böden mit besonderen Standorteigenschaften 

Karte 4: Wasser, Klima, Luft:  

- Nördlicher Teil des Geltungsbereichs: 

keine Angaben, d.h. keine besonderen Werte 

- Südlicher Teil des Geltungsbereichs: 

entwässerte Nieder- oder Hochmoorböden, Suchraum der BÜK 50, Abgrenzung wie auf Karte 3 

Karte 5: Zielkonzept:  

- Geltungsbereich und nicht besiedelte Umgebung von Großenmeer:  

Zielkategorie II: Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend hoher Bedeutung 

für Arten und Biotope und hohe bis sehr hohe Bedeutung für Boden, Wasser, Klima/Luft, Land-

schaftsbild) 

- Zieltypen:  

- Nördlicher Teil des Geltungsbereichs:  Zieltyp G = Offener Grünlandkomplex 

- Südlicher Teil des Geltungsbereichs: Zieltyp M = Naturnahe Hochmoore 

 Zieltyp MB = Moorböden und sonstige organische Böden 

 Zieltyp WF = Naturnahe Wälder / Gehölzbestände frischer Standorte 

Karte 6: Schutz, Pflege und Entwicklung:  

- Geltungsbereich und nicht besiedelte Umgebung:  

keine diesbezüglichen Darstellungen  

Zusammenfassung: 

Zur Umsetzung des Zielkonzeptes des Landschaftsrahmenplans Landkreis Wesermarsch befindet sich 

der F-Plan-Änderungsbereich am Rand eines Bereichs für die Entwicklung von Offenen Grünlandkom-

plexen oder für naturnahe Hochmoore, Moorböden und naturnahe Gehölzbestände. Durchführungen 

von Artenhilfsmaßnahmen, z.B. für den Weißstorch sind nicht dargestellt und somit keine Planungsvor-

gabe.  
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Planungsvorgaben aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2019 Landkreis 

Wesermarsch (zeichnerische Darstellung, verbindliche Festlegungen) 

Gemäß der folgenden zeichnerischen Darstellung des RROP (2019) Landkreis Wesermarsch bestehen 

für den Bereich der 30. F-Plan-Änderung (blaue Umrandung) die folgenden Ziele der Raumordnung (s. 

nicht maßstäblicher Planausschnitt der zeichnerischen Darstellung des RROP 2019): 

 

Abb. 2: Ausschnitt aus Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Wesermarsch zeichnerische Darstel-
lung (2019) – blaue Umrandung = Lage des F-Plan-Änderungsbereichs (ohne Maßstab) 

- Vorbehaltsgebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung (grüne Querschraffur) 

- an der Ostseite verläuft eine Fernwasserleitung (blaue Linie mit der Signatur „W“) 

- an der Ostseite grenzt direkt ein „Vorranggebiet Torferhaltung“ an, welches in den nördlichen 

Teil des Geltungsbereichs hineinragt (s. braune Schrägschraffur) 

- die Ortschaft Großenmeer ist „Standort für die Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten“ 

(Signatur rotes „W“) 

- durch die Ortschaft Großenmeer verläuft ein „regional bedeutsamer Wanderweg“ 

 

 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

 

2.1 Schutzgut Mensch und Kultur- und Sachgüter 

 

Die Umwandlung der Grünlandflächen in ein Wohngebiet führt zu baubedingten Lärm- und Schadstof-

femissionen.  

Betriebsbedingt ist außerhalb des F-Plan- Änderungsbereichs im Bereich der Erschließungsstraßen Meer-

kircher Straße an der Südseite und der Dorfstraßen „Dorfweg“ und „Am Ring“ durch die Ziel- / Quell-

verkehre des Wohngebietes mit nennenswerten Lärm- oder Schadstoffimmissionen zu rechnen.  

Innerhalb des Änderungsbereichs ist mit höheren Lärm- oder Schadstoffimmissionen nur im Bereich der 

Erschließungsstraße auf dem ehemaligen Bahndamm zu rechnen, da von dort mehrere Planstraßen 

abzweigen, auf die sich die verkehre verteilen werden.  

Beide Emissionsarten wären als erhebliche Beeinträchtigungen für die angrenzenden Wohngebiete an-

zusehen, wenn Grenz- oder Orientierungswerte überschritten werden.  
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Anlagebedingt sind neben dem Verlust von Landwirtschaftsflächen keine weiteren Nutzungen betroffen, 

da im bewohnten südlichen Teil des Geltungsbereichs weiterhin Wohnnutzungen vorgesehen sind. 

Freizeit- / Erholungsfunktionen wären auf dem ehemaligen Bahndamm erheblich betroffen, wenn 

dieser seine Funktionen für Freizeitaktivitäten wie Spazierengehen, Hunde ausführen oder Radfahren 

verlieren würde.  

Die bau- und betriebsbedingten Schadstoff- und Lärmemissionen werden durch geeignete Maßnahmen 

soweit vermindert, dass sie insgesamt nicht erheblich für die Menschen sein werden.  

 

 

2.2 Schutzgut Biotoptypen / Pflanzen 

 

Im F-Plan-Änderungsbereich wurde in der Vegetationsperiode 2022 eine Bestandserfassung der Bio-

toptypen und Flora durchgeführt. 

 

Biotoptypen 

Im Folgenden werden die im F-Plan-Änderungsbereich erfassten Biotoptypen mit ihrer charakteristi-

schen Flora in der Reihenfolge ihres mengenmäßigen Erscheinens zusammenfassend beschrieben. Eine 

kartografische Darstellung ist Blatt-Nr.1 zu entnehmen. 

 

Grünland  

Der größte Flächenanteil wird von mehr oder weniger intensiv bewirtschafteten Grünlandflächen einge-

nommen, welche dem Sonstigen feuchten Intensivgrünland (GIF) oder dem Intensivgrünland auf Moor-

böden (GIM) zuzuordnen sind. Aufgrund der Nutzungsintensität weisen beide Biotoptypen ein ähnliches 

Arteninventar auf, so dass eine Zuordnung auf Grundlage von Bodenkarten erfolgte.  

Vornehmlich in Richtung Norden gehend, wo die Grünlandparzellen auch ein etwas strukturreicheres 

Geländerelief aufweisen, finden sich auch etwas extensiver genutzte Grünlandflächen, die, gemäß dem 

anstehenden Bodentyp, dem Artenarmen Extensivgrünland auf Moorböden (GEM) bzw. dem Sonstigen 

feuchten Extensivgrünland (GEF) zuzuordnen sind.).  

Aufgrund des etwas strukturreicheren Geländereliefs finden sich hier auch kleinflächig eingestreute 

Sonstige Flutrasen (GFF).  

Im Süden des Geltungsbereichs befindet sich eine Grünlandbrache, welche den Nährstoffreichen Nass-

wiesen (GNR) zuzuordnen ist.  

 

Binnengewässer 

Die den Untersuchungsraum gliedernden Gräben sind den Nährstoffreichen Gräben (FGR) zuzuordnen 

und insgesamt doch als relativ artenreich zu deklarieren. Der Artenreichtum ist hierbei auf z. T. klein-

flächige Vorkommen verschiedener Sukzessionsstadien zurückzuführen.  

 

Gebüsche und Gehölzbestände 

Das Schwerpunktvorkommen dieser Haupteinheit findet sich im Süden des Betrachtungsraumes entlang 

des hier verlaufenden Weges und der angrenzenden Grünlandbrache. 

Hierzu zählen Sonstige standortgerechte Gehölzbestände (HPS) nördlich des Weges und ganz im Süden 

des Geltungsbereichs. Des Weiteren findet sich im Bereich der Grünlandbrache im Süden ein Rubus-

/Lianengestrüpp (BRR) mit Echter Brombeere (Artengruppe) (Rubus fruticosus agg.) als bestandsprä-
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gende Art. Dieser gesamte Bereich ist aufgrund seiner z.T. kleinflächig vorkommenden weiteren Bio-

toptypen als Mischbestand erfasst. Hier finden sich neben einem Schilf-Landröhricht (NRS) auch ein-

zelne Apfelbäume, die als Streuobstbestand (HO) im Nebencode dokumentiert wurden.  

Alle weiteren Biotoptypen dieser Haupteinheit weisen nur sehr kleinflächige Vorkommen auf. Hierzu 

zählen Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte (BFR), Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe (HBE) so-

wie Allee/Baumreihe (HBA). 

 

Trockene bis feuchte Stauden- und Ruderalfluren 

Halbruderale Gras- und Staudenfluren feuchter Standorte (UHF) finden sich im südlichen Betrachtungs-

raum angrenzend an die Grünlandbrache. Hier ist auch kleinflächig eine Sonstige feuchte Staudenflur 

(UFZ) vertreten. 

Eine Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standort (UHM) ist im Nordwesten entlang der Dorf-

straße zu finden. 

 

Sonstige  

Als weitere Biotoptypen, die jeweils nur sehr kleinflächig vertreten sind, gehören der im Süden verlau-

fende, geschotterte Weg (OVW) sowie ein innerhalb der Brachfläche vorkommendes Ziergebüsch aus 

überwiegend nicht heimischen Gehölzarten (BZN). 

 

Bewertung der Biotoptypen 

Die Bewertung der Biotoptypen erfolgte entsprechend des zugehörigen Biotoptyps auf Grundlage der 

jeweiligen Ausprägung gemäß DRACHENFELS (2012).  

 

 Tabellarische Übersicht der Bewertung der Biotoptypen 

Definition der Wertstufe: V = von besonderer Bedeutung; IV = von besonderer bis allgemeiner Be-
deutung; III = von allgemeiner Bedeutung; II = von allgemeiner bis geringer Bedeutung; 

I = von geringer Bedeutung; E = Verzicht auf Wertstufe (n. DRACHENFELS 2012). 

 

Wert-
stufe 

Biotoptyp 

V  Nährstoffreiche Nasswiese (GNR) (Schutz gem. § 30 BNatSchG) 

IV 

 Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte (BFR) 

 Sonstige feuchte Staudenflur (UFZ) 
Bestand aufgewertet aufgrund des Vorkommens innerhalb eines hö-
herwertigen Biotopkomplexes 

III 

 Rubus-/Lianengestrüpp (BRR) 

 Nährstoffreicher Graben (FGR) 

 Artenarmes Extensivgrünland auf Moorböden (GEM) 

 Sonstiges feuchtes Extensivgrünland (GEF) 

 Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte (UHF) 

 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (UHM) 

II 

 Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand (HPS) 

 Intensivgrünland auf Moorböden (GIM) 

 Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF) 

 Goldrutenflur (UNG) 
Bestand aufgewertet aufgrund des Vorkommens innerhalb eines hö-
herwertigen Biotopkomplexes 

 Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten (BZN) 
Bestand aufgewertet aufgrund des Vorkommens innerhalb eines hö-
herwertigen Biotopkomplexes 

I  Weg (OVW) 

E 
 Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe (HBE) 

 Allee/Baumreihe (HBA) 
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Pflanzen (Flora) 

Im Betrachtungsraum konnten vier naturschutzfachlich relevante Arten dokumentiert werden. In der 

maßgeblichen Rote-Liste-Region Küste gelten hierbei gemäß GARVE (2004) drei als gefährdet (RL 3). 

Hierzu zählen die Schwanenblume (Butomus umbellatus), Sumpf-Calla (Calla palustris) sowie die Zwerg-

wasserlinse (Wolffia cf. arrhiza). Daneben gelten Sumpf-Calla und Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus) 

als gesetzlich besonders geschützte Pflanzenarten i.S. des BNatSchG. 

Bei allen nachgewiesenen Arten handelt es sich um Hydro- bzw. Helophyten, die ihren Lebensraum in 

Gewässern, bzw. entlang deren Uferbereiche aufweisen. Alle Vorkommen wurden dementsprechend in 

oder entlang der Gräben dokumentiert.  

Die Vorkommen der Zwergwasserlinse sind unter Vorbehalt zu sehen, da in jüngster Zeit auch Nach-

weise der neophytischen Kolumbianischen Zwergwasserlinse (Wolffia columbiana) dokumentiert werden 

(GARVE et al. 2017). Eine sichere Unterscheidung beider Arten kann hierbei lediglich unter einem Bi-

nokular gewährt werden.  

Bei dem Bestand der Sumpf-Calla besteht die Möglichkeit, dass es sich um ein synanthropes (durch 

Einwirkung des Menschen verschleppt) Vorkommen handelt. 

 

Gesetzlich geschützte Biotope und Landschaftsbestandteile  

Zu den im Betrachtungsraum vorkommenden Biotoptypen, die unter die Schutzbestimmungen gem. 

§ 30 BNatSchG i.V.m. § 24 NNatSchG fallen, zählt die im Süden vorkommende Grünlandbrache, welche 

den Nährstoffreichen Nasswiesen (GNR) zuzuordnen ist. Diese weist einen Flächenanteil von ca. 0,3 ha 

auf. 

Gemäß § 29 BNatSchG i.V.m § 22 NNatSchG gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile weisen im 

Betrachtungsraum keine Vorkommen auf. 

 

FFH-Lebensraumtypen  

FFH-Lebensraumtypen weisen im Betrachtungsraum keine Vorkommen auf. 

 

Zusammenfassende Betrachtung  

Der F-Plan-Änderungsbereich wird in weiten Teilen von mehr oder weniger intensiv genutzten Grün-

landflächen eingenommen. Der wertvollste Biotoptyp ist die im Süden gelegene Grünlandbrache.  

Brombeergestrüpp und ruderale Vegetationsbestände sind hierbei vornehmlich in den Randbereichen in 

höherem Umfang vertreten, breiten sich von hier jedoch zunehmend aus. 

Neben der Grünlandbrache sind auch die Gräben hervorzuheben. Diese weisen aufgrund ihrer in Teilen 

extensiven Unterhaltungszustände und den daraus resultierenden verschiedenen Sukzessionsstadien 

einen hohen Artenreichtum auf und beherbergen alle im Betrachtungsraum vorkommenden natur-

schutzrelevanten Arten.  
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2.3 Fauna 

 

Die faunistischen Untersuchungen zur Ermittlung des Arteninventars und der Bedeutung des F-Plan-

Änderungsbereichs für die Fauna, insbesondere für eventuell vorkommende streng geschützte Arten, 

wurden zwischen März 2022 und April 2023 durchgeführt. Es wurden Bestandserfassungen der Brut- 

und Gastvögel, der Amphibien und der Libellen durchgeführt. 

 

Brutvögel 

Bestand 

Im Plangebiet „Großenmeer-Ost“ wurden zwischen dem 18.03.2022 und dem 18.07.2022 insgesamt 19 

revieranzeigende Vogelarten mit Brutverdacht oder Brutnachweisen (Nestfund, Jungvögel) erfasst. Für 

die Reiherente liegt eine Brutzeitfeststellung vor. 

Das Artenspektrum auf der Vorhabenfläche besteht aus Vögeln, deren Bruthabitate im Offenland und 

Halboffenland liegen. Im Grünland-Graben-Areal mit einzelnen Sträuchern und randlichen Gehölzen 

nördlich der Meerkircher Straße liegen die Brutreviere von Wasservogelarten, Röhricht- und Ruderal-

flurbrütern sowie Vogelarten der lockeren Gehölzbestände. 

Auf den Grünlandflächen des Plangebietes existiert keine Wiesenbrutvogelfauna. Die Grünlandflächen 

innerhalb des Plangebietes sind durch randliche Gehölze und Gebäude des Siedlungsrandes von Großen-

meer vor allem in den südlichen und mittleren Abschnitten zu stark gekammert und haben somit keine 

Habitateignung für Wiesen- und Feldbrüter. 

Südlich der Meerkircher Straße liegt bis zum Rad- und Gehweg der B211 eine Feuchtbrache mit stärke-

rem Gehölzanflug in der südlichen Hälfte. Dort liegen die Bruthabitate von Vogelarten der Gras- und 

Staudenfluren, Feuchtgebüsche und Sukzessionsgehölze. r. 

In den Gehölzbeständen des F-Plan-Änderungsbereichs wurden Brutvögel mit einer Präferenz für hoch-

stämmige Baumbestände erfasst.  

Für den Weißstorch liegt eine Brutzeitfeststellung auf einem Pfahlnest südlich der Meerkircher Straße 

vor. Es war am 23. April 2022 von Weißstörchen besetzt, in den darauffolgenden Monaten Mai und Juni 

jedoch verlassen. Im Jahr 2023 war der Horst wieder besetzt und es wurde ein Bruterfolg von 4 

Jungstörchen beobachtet. 

 

Bewertung 

Das Artenspektrum auf der Vorhabenfläche setzt sich zusammen aus Wasservogelarten, Röhricht- und 

Ruderalflurbrütern sowie Brutvogelarten der Feuchtgebüsche und Sukzessionsgehölze, die für die We-

sermarsch in der naturräumlichen Region Küste charakteristisch sind (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022: 

Rote Liste der Brutvögel Niedersachsens und Bremens, KRÜGER et al. 2014: Atlas der Brutvögel in 

Niedersachsen und Bremen, FLADE 1994: Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands). 

Eine Wiesenvogelfauna (z. B. Feldlerche, Kiebitz, Großer Brachvogel) ist auf den Grünlandflächen inner-

halb des F-Plan-Änderungsbereichs jedoch nicht existent. Seine Grünlandflächen sind durch randliche 

Gehölze und Gebäude des Siedlungsrandes von Großenmeer vor allem in den südlichen und mittleren 

Abschnitten zu stark gekammert und haben somit keine Habitateignung für Wiesen- und Feldbrüter. 

Die Gehölzbestände, Gartenbiotope und Gebäude am Siedlungsrand von Großenmeer außerhalb des 

Änderungsbereichs sind artenreich besiedelt durch eine habitattypische Brutvogelfauna. 

Gartengrasmücke und Nachtigall sind Charakterarten der Feuchtgebüsche und bestandsgefährdete 

Brutvogelarten der Roten Liste der Brutvögel von Niedersachsen und Bremen (KRÜGER & SANDKÜHLER 

2022) auf der Vorhabenfläche.  

Gelbspötter, Rohrammer und Stockente sind Brutvogelarten der Landesvorwarnliste.  
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Das Teichhuhn ist eine Vorwarnart auf der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands. 

Alle weiteren Brutvogelarten auf der Vorhabenfläche sind in Niedersachsen und Bremen ungefährdet. 

Das Blaukehlchen ist in den Schilfgräben der Wesermarsch eine verbreitete Brutvogelart mit einem 

positiven Bestandstrend und steht auf dem Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie. 

 

Durchzügler und Nahrungsgäste während der Brutzeit 

Graureiher und Silbermöwe sind landesweit bestandsgefährdete Nahrungsgäste des Untersuchungsrau-

mes, der Turmfalke steht als Nahrungsgast auf der Landesvorwarnliste. 

Unter den Durchzüglern sind Braunkehlchen, Flussuferläufer und Steinschmätzer der Gefährdungskate-

gorie 1 der Roten Liste der Brutvögel von Niedersachsen und Bremen zugeordnet. In Niedersachsen 

treten diese Arten im Offenland und an Gewässerrändern als rastende Durchzügler in ihre nord- und 

osteuropäischen Brutgebiete jedoch regelmäßig in Erscheinung.  

 

Abschätzung der Empfindlichkeit des geplanten Vorhabens auf Brutvögel und Gastvögel während der 

Brutzeit 

Auf dem Grünland des Plangebietes existiert keine Wiesenvogelfauna. Daher werden bei Realisierung 

des Vorhabens keine Bruthabitate von Wiesen- und Feldbrütern überbaut.  

Wasservogelarten, Röhricht- und Ruderalflurbrüter im Grünland-Graben-Areal nördlich der Meerkircher 

Straße zeigen eine gewisse Scheu gegenüber dem Menschen. Sie könnten bei Realisierung des Vorha-

bens aufgrund größerer Effektdistanzen in abgelegenere und störungsärmere Offenlandflächen und 

Grabenabschnitte nördlich des Plangebietes abwandern. 

Die Empfindlichkeit von Wasservogelarten, Röhricht- und Ruderalflurbrütern im Grünland-Graben-Areal 

nördlich der Meerkircher Straße gegenüber der geplanten Maßnahme wird als „vorhanden“ eingestuft. 

Sollte es im Zuge des Vorhabens zu einer Entfernung der Feuchtgebüsche und Sukzessionsgehölze auf 

dem Flurstück südlich der Meerkircher Straße kommen, führt dies zu einem Verlust der Bruthabitate von 

Gartengrasmücke, Gelbspötter, Klappergrasmücke, Nachtigall und Sumpfrohrsänger. 

Die Empfindlichkeit von Brutvögeln der Feuchtgebüsche und Sukzessionsgehölze auf dem Flurstück 

südlich der Meerkircher Straße gegenüber der geplanten Maßnahme wird daher als „hoch“ eingestuft. 

Der F-Plan-Änderungsbereich weist zur Brutzeit (März bis Juli) keine bewertungsrelevanten Rastbe-

stände von Nahrungsgästen und Durchzüglern auf. Im weiteren Umfeld stehen ausreichend Nahrungs- 

und Rasthabitate zur Verfügung.  

Die Empfindlichkeit von Nahrungsgästen und Durchzüglern, welche die Vorhabenfläche zur Brutzeit fre-

quentiert haben, wird gegenüber der geplanten Maßnahme als „gering“ eingestuft 

 

Gastvögel 

Im 11,6 ha großen F-Plan-Änderungsbereich wurden zwischen dem 18.03.2022 und dem 28.04.2023 

insgesamt 57 Gastvogelarten festgestellt, darunter 5 Vogelarten, die das Untersuchungsgebiet ohne 

Landung nur überflogen haben: Austernfischer, Brandgans, Kormoran, Kranich und Weißwangengans. 

Die erfassten Gastvogelarten können folgenden Gruppen zugeordnet werden:  

 Brutvogelarten des Untersuchungsgebietes, während und außerhalb der Brutzeit als Nahrungsgast oder 

Durchzügler 

 Nahrungsgäste mit Brutvorkommen außerhalb des Untersuchungsgebietes 

 Durchzügler auf dem Frühjahrs- und/oder Herbstzug  

 Wintergastvögel  

Bachstelze, Fasan, Rabenkrähe, Reiherente, Rohrammer, Rotkehlchen, Schwarzkehlchen, Stockente 

und Teichralle sind Brutvogelarten des Untersuchungsgebietes, die während und außerhalb der Brutzeit 
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als Nahrungsgast oder Durchzügler auftraten. 

Die Brutstandorte von Bluthänfling, Buchfink, Dohle, Elster, Feldlerche, Großer Brachvogel, Grünfink, 

Rauchschwalbe, Ringeltaube, Star und Stieglitz und Weißstorch liegen knapp außerhalb des F-Plan-

Änderungsbereichs. Sie haben jedoch das Grünland des F-Plan-Änderungsbereichs zur Nahrungssuche 

frequentiert.  

Für den Weißstorch lag 2022 eine Brutzeitfeststellung auf einem Pfahlnest auf dem Gelände von Solar 

Handel Tietjen südlich der Meerkircher Straße vor. Es war am 23. April 2022 von Weißstörchen besetzt, 

in den darauffolgenden Monaten Mai und Juni jedoch verlassen. Nach einem Mahdereignis am 

30.06.2022 wurden 6 Weißstörche auf dem Grünland des F-Plan-Änderungsbereich Nahrung suchend 

festgestellt.  

In der Brutsaison 2023 hat ein Weißstorchpaar auf dem Pfahlnest auf dem Gelände von Solar Handel 

Tietjen südlich der Meerkircher Straße gebrütet und 4 Jungstörche aufgezogen. Die Nahrungshabitate 

dieser Weißstörche lagen 2023 sowohl auf den Grünlandflächen des Plangebietes (2 Individuen am 

09.04.2023, je 1 Individuum am 21.03.2023 und am 28.04.2023) als auch auf den Grünländern östlich 

und südlich der B211 (1 Individuum am 07.07.2023). Weitere Beobachtungen in den Folgewochen au-

ßerhalb des Plangebiets in den Grünländern östlich und südöstlich des Geltungsbereichs. 

Graureiher, Silberreiher, Kormoran, Lachmöwe, Silbermöwe, Sturmmöwe, Saatkrähe, Mäusebussard 

und Turmfalke sind Nahrungsgäste ohne Brutvorkommen im erweiterten Untersuchungsgebiet. Der Kor-

moran hat den F-Plan-Änderungsbereich ohne Landung überflogen. 

Austernfischer, Brandgans, Blässralle, Bekassine, Graugans, Goldammer, Kiebitz, Krickente, Nilgans, 

Rohrweihe, Sperber und Zwergtaucher wurden als Nahrungsgäste außerhalb der Brutzeit zwischen Au-

gust 2022 und März 2023 im Änderungsbereich registriert. Austernfischer und Brandgans haben den 

Änderungsbereich ohne Landung überflogen. 

Bekassine, Braunkehlchen, Flussuferläufer, Goldregenpfeifer, Steinschmätzer, Wiesenpieper und Wie-

senschafstelze sind Durchzügler, die das Grünland und die Grabenufer des Änderungsbereichs als Tritt-

stein auf der Migration nutzten. Der Kranich hat das Plangebiet auf dem Fühjahrs- und Herbstzug ohne 

Landung überflogen. 

Die in Nordeuropa brütenden Vogelarten Blässgans und Tundrasaatgans sind Wintergastvögel, die meh-

rere Wochen auf dem Grünland beiderseits des Käseburger Sieltiefs ca. 300 m nordwestlich des Plan-

gebietes rasteten. Die Weißwangengans hat das Plangebiet auf dem Herbstzug im November ohne 

Landung überflogen. 

Schwerpunkt des Gastvogelaufkommens von Watvögeln (Bekassine, Großer Brachvogel, Kiebitz), Wie-

sensingvögeln (Bachstelze, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Feldlerche, Steinschmätzer, Wiesenpie-

per, Wiesenschafstelze), Reihern (Graureiher, Silberreiher) und Möwen (Lachmöwe, Silbermöwe, Sturm-

möwe) sind die Grünlandflächen beiderseits des Grabens Nr. 18.10 im nördlichen Abschnitt des Ände-

rungsbereichs.   

Blässgans und Graugans hielten sich in mittelgroßen Trupps von 30 bis 50 Individuen auf Grünland 

nordöstlich des Plangebietes auf oder in größeren Trupps von bis zu 167 Individuen (Blässgans) auf 

dem Grünland beiderseits des Käseburger Sieltiefs ca. 300 m nordwestlich des Plangebietes auf. 

Der breite fleetartige Graben 18.10 ist Rastgewässer für Blässralle, Flussuferläufer, Krickente, Reiher-

ente, Rohrammer, Stockente, Teichralle und Zwergtaucher. 

Bergfink, Birkenzeisig, Erlenzeisig, Rotdrossel und Wacholderdrossel nutzten die Gehölzbestände im 

südlichen Abschnitt des Plangebietes als Rastplatz auf dem Frühjahrszug. Auch die außerhalb der Brut-

zeit umherziehenden Singvogeltrupps von Bluthänfling, Buchfink, Goldammer, Grünfink, Rotkehlchen 

und Stieglitz wurden in den Gehölzbeständen rastend beobachtet. Die Baumbestände wurden ebenfalls 

von jagenden Greifvögeln wie Mäusebussard, Sperber und Turmfalke als Ansitzwarten genutzt. 
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Dohle, Elster, Rabenkrähe, Saatkrähe, Ringeltaube, Star und auch der Weißstorch wurden überwiegend 

auf den Grünlandflächen im zentralen Bereich des F-Änderungsbereichs gesichtet, vor allem nach 

Mahdereignissen, wenn Bodentiere einfacher zu erbeuten sind. 

Störeinflüsse durch Autofahrer, Radfahrer und Spaziergänger (mit Hunden) auf die Gastvogelfauna im 

F-Plan-Änderungsbereich wurden nicht beobachtet. Die Gastvögel auf dem Grünland hielten jedoch ei-

nen erkennbaren Abstand von mindestens 20 m zu den Gebäudesilhouetten am östlichen Siedlungsrand 

von Großenmeer (Abstandsverhalten) und zum Dorfweg (Effektdistanz gegenüber bewegten Objekten). 

 

Bewertung  

Die Bewertung des Untersuchungsraumes als Gastvogellebensraum erfolgt nach dem Bewertungsver-

fahren der erhobenen Daten von KRÜGER, T., J. LUDWIG, G. SCHEIFFARTH, T. BRANDT (2020).  

Nach den Bewertungskriterien von KRÜGER et al. (2020) wurden im Zeitraum zwischen dem 18. März 

2022 und dem 28. April 2023 keine Gastvogelaufkommen von internationaler, nationaler landesweiter, 

regionaler oder lokaler Bedeutung im F-Plan-Änderungsbereich festgestellt. 

Es liegen auch keine stark frequentierten Flugkorridore von Nahrungsgästen, Durchzüglern und Winter-

gästen im bzw. über dem F-Plan-Änderungsbereich. 

Das Gastvogelaufkommen im F-Plan-Änderungsbereich im Zeitraum zwischen dem 18. März 2022 und 

dem 28. April 2023 war insgesamt moderat, aber der naturräumlichen Ausstattung entsprechend.  

Stillgewässer, welche eine Attraktivität als Rastplatz auf Wasser- und Watvögel während des Frühjahrs- 

und Herbstzuges ausüben, fehlen im F-Plan-Änderungsbereich. 

Der F-Plan-Änderungsbereich ist im südlichen Abschnitt zu schmal und zu stark durch Gehölze und 

Gebäude des östlichen Siedlungsrandes von Großenmeer gekammert, so dass sich dort keine größeren 

Gänse-, Watvogel- oder Kranichtrupps, die aufgrund ihres Abstandsverhaltens zu Silhouetten eine of-

fene, weitestgehend gehölzfreie Niederungslandschaft als Rastgebiet präferieren niederlassen.  

 

Abschätzung der Empfindlichkeit des geplanten Vorhabens auf Gastvögel  

Der F-Plan-Änderungsbereich wies zwischen dem 18.03.2022 und dem 28.04.2023 keine bewertungs-

relevanten Rastbestände und keine stark frequentierten Flugkorridore von Nahrungsgästen, Durchzüg-

lern und Wintergästen auf. Im weiteren Umfeld des Plangebietes stehen für Gastvögel strukturell güns-

tigere Nahrungs- und Rasthabitate zur Verfügung.  

Die Empfindlichkeit von Nahrungsgästen, Durchzüglern und Wintergästen, welche das Plangebiet fre-

quentiert haben, wird gegenüber der geplanten Maßnahme als „gering“ eingestuft. 

 

 

Amphibien 

Bestand 

Es wurden mit der Erdkröte (Bufo bufo) und dem Seefrosch (Pelophylax ridibundus) 2 Amphibienarten 

in den Gewässern des Untersuchungsraumes festgestellt. Die beiden erfassten Amphibienarten sind 

besonders geschützte Arten gemäß BArtSchV in Verbindung mit dem § 20e Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG). Der Seefrosch ist eine Vorwarnart der Roten Liste von Niedersachsen und Bremen.  

Die Amphibiennachweise gelangen an stark besonnten, langsam fließenden Grabenabschnitten mit stark 

ausgeprägter Submersvegetation (Unterwasservegetation) im Norden des Plangebietes. Diese Graben-

abschnitte waren nicht geräumt. In einer gut ausgeprägten Submersvegetation können Amphibien ihren 

Laich befestigen und finden gleichzeitig Schutz vor Fressfeinden (Fische, Grau- und Silberreiher, Weiß-

storch). 
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An 2 nicht geräumten und daher vegetationsreichen Grabenabschnitten im nördlichen F-Plan-Ände-

rungsbereich gelangen 2 Einzelnachweise von Erdkröten und eine Paarbeobachtung. Bei den Einzel-

nachweisen handelt sich um wandernde Erdkröten oder um Erdkröten, die auf weitere Erdkröten für 

das Paarungsgeschäft warten. Im Umfeld des Erdkrötenpaares wurden auch Laichschnüre registriert. 

Es handelt sich dort also um einen Laichplatz. 

Auf dem Dorfweg westlich des Plangebietes wurden am Ende der Laichzeit im April 2 tote Erdkröten-

männchen erfasst. Die beiden nach Süden orientierten Exemplare wurden wohl überfahren. Die Lauf-

richtung der wandernden Erdkröten indiziert, dass sich die Landlebensräume der Erdkröten überwie-

gend in den Gartenbiotopen und Gebäuden von Großenmeer (Unterschlüpfe in Gehölzen, Schuppen, 

Schächten oder unter Stapeln) befinden. In Verstecken mit ausreichender Bodenfeuchtigkeit sind Erd-

kröten vor der Austrocknung geschützt. Die Erdkröte zeigt das ausgeprägteste Wanderverhalten aller 

Amphibienarten. Die von der Erdkröte zurückgelegte Entfernung zwischen dem Landlebensraum und 

dem Laichgewässer kann bis zu 2.200 m betragen (DIESENER & REICHHOLF 1985). 

An 4 Grabenabschnitten im Plangebiet wurden Seefroschbestände festgestellt, sowohl akustisch als 

„Rufer“ als auch visuell als „Springer“ vom Gewässerufer in den Graben. Rufende Seefrösche („Rufer“) 

markieren ihr Territorium und locken gleichzeitig Weibchen an, mit denen sie sich paaren möchten. Bei 

Fröschen, die vom Ufer in das Gewässer springen („Springer“), handelt es sich i. d. Regel um Exemplare, 

die sich vom Paarungsgeschäft ausruhen oder einfach nur ein Sonnenbad nehmen. 

Die größte der 4 erfassten Seefroschpopulationen liegt in einem strukturreichen Abschnitt im Graben 

Nr. 18.10 und besteht aus 7 Rufern und 8 Springern. Eine weitere Population des Seefrosches im selben 

Graben umfasst 4 Rufer und 5 Springer.  

In einem weiteren Graben an der nordöstlichen Begrenzung des Plangebietes sind 3 Rufer und 4 Sprin-

ger festgestellt worden. 

In dem Graben an der nördlichen Begrenzung des Plangebietes wurden lediglich 3 Springer registriert. 

Der Seefrosch ist in Niedersachsen und Bremen vor allem entlang der großen Flussläufe von Weser und 

Elbe verbreitet, und besiedelt dort besonnte und vegetationsreiche Gewässer in der Marsch. Der Ver-

breitungsschwerpunkt dieser Art liegt in der Wesermarsch. Durch sein markantes, an ein „Lachen“ (da-

her der wissenschaftliche Name “ridibundus“) erinnerndes „Keckern“, ist der Seefrosch akustisch leicht 

von anderen Froscharten zu unterscheiden, und die Anzahl der Rufer in den Gewässern kann nähe-

rungsweise abgeschätzt werden. Der Seefrosch führt im Gegensatz zur Erdkröte keine ausgeprägten 

Laichwanderungen durch. Er verbleibt das gesamte Jahr im Gewässer. Wanderungen finden höchstens 

entlang der Gewässerufer statt. 

Weitere potenziell in der Wesermarsch zu erwartende Amphibienarten wie Grasfrosch, Moorfrosch, 

Kreuzkröte oder Teichmolch wurden im Geltungsbereich und in seinem Umfeld nicht festgestellt.  

 

Bewertung 

Möglicherweise hat die im vorangegangenen Winter vor allem in den südlichen und mittleren Abschnit-

ten des F-Plan-Änderungsbereich durchgeführte Grabenräumung zum vorläufigen Qualitätsverlust von 

Amphibienhabitaten geführt.  

Innerhalb von Grabensystemen wandern Amphibien immer zu den Abschnitten mit der für sie optimalen 

Habitatausstattung: keine oder geringe Strömung, Besonnung, flache Uferzonen, ausgeprägte Unter-

wasservegetation. 

Im vorliegenden Fall konzentrieren sich die Amphibienvorkommen auf die nicht geräumten Grabenab-

schnitte im Norden des F-Plan-Änderungsbereichs. 

Aufgrund des Vorkommens eines mittelgroßen Bestandes einer ungefährdeten Art (Seefrosch) hat der 

Graben Nr. 18.10 (15 Exemplare: 7 Rufer und 8 Springer) im Untersuchungsraum „Großenmeer Ost“ 
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nach dem Bewertungssystem von FISCHER & PODLOUCKY (1997) und BRINKMANN (1998) eine mitt-

lere Bedeutung als Amphibienlebensraum.  

Die weiteren Grabenabschnitte im F-Plan-Änderungsbereich haben bei Anwendung desselben Bewer-

tungssystems aufgrund kleiner Bestände ungefährdeter Arten (Erdkröte und Seefrosch) nur eine ge-

ringe Bedeutung als Amphibienlebensraum. 

 

Abschätzung der Empfindlichkeit des geplanten Vorhabens auf Amphibien 

Die nicht geräumten Gräben im Norden des F-Plan-Änderungsbereichs, Laichhabitate von Erdkröte und 

Seefrosch, werden durch die Realisierung des Vorhabens nicht unmittelbar betroffen, es sei denn, die 

Gewässer werden verfüllt.  

Eine Gefährdung der lokalen Populationen von Erdkröte und Seefrosch ist nicht zu erwarten, da die 

Laichbestände dieser Arten auf der Vorhabenfläche gering (Erdkröte) bis mittelgroß (Seefrosch) sind 

und die Laichhabitate nicht betroffen sind, es sei denn, diese Gräben werden verfüllt. Darüber hinaus 

stehen Ausweichhabitate im Grabensystem der benachbarten Grünlandbereiche zur Verfügung.  

Die in den Gartenbiotopen und Gehölzbeständen in Großenmeer außerhalb des Plangebietes sich befin-

denden Landlebensräume der festgestellten Erdkröten liegen, sind auch nicht betroffen. 

Insgesamt wird die Empfindlichkeit von Amphibien gegenüber der geplanten Maßnahme wird als „ge-

ring“ eingestuft 

 

Reptilien 

Es wurden keine Reptilien im F-Plan-Änderungsbereich nachgewiesen. 

 

Libellen 

Bestand 

Im F-Plan-Änderungsbereich wurden insgesamt 6 Grabenabschnitte auf Libellen untersucht (P = Pro-

begewässer) (s. Blatt-Nr.1). 

An den untersuchten Gewässerabschnitten konnten während der Freilanderfassung 12 Libellenarten 

festgestellt werden. Bei 7 Arten konnte durch die Beobachtung von Paarung und Eiablage sowie durch 

Exuvienfunde Bodenständigkeit an den Orten ihres Vorkommens nachgewiesen werden. 5 weitere Li-

bellenarten sind möglicherweise an ihren Fundorten bodenständig, da eine Habitateignung besteht. Es 

konnten aber keine Fortpflanzungsnachweise erbracht werden, vor allem, weil in vielen Fällen nur ein 

Individuum einer Art festgestellt wurde. Die häufigste Libellenart im Plangebiet ist die Gemeine Pechli-

belle, die an allen Probegewässern nachgewiesen wurde. 

 

Bewertung 

An den 6 Probegewässern im F-Plan-Änderungsbereich wurden insgesamt 12 Libellenarten festgestellt. 

Diese Anzahl entspricht dem Erfahrungswert von Libellenzönosen in vegetationsarmen Grabenbiotopen 

in der Wesermarsch (BELLMANN 1993, HANDKE et al. 1996).  

Bei 7 Arten konnte durch die Beobachtung von Paarung und Eiablage sowie durch Exuvienfunde Boden-

ständigkeit an den Orten ihres Vorkommens nachgewiesen werden. 5 weitere Libellenarten sind auf-

grund der Habitateignung ihrer Fundorte möglicherweise bodenständig.  

 

Die erfassten Libellenarten sind Ubiquisten ohne hohen Spezialisierungsgrad (DONATH 1987). Alle fest-

gestellten Libellenarten sind nach §7 BNatSchG besonders geschützt und in ihren Beständen ungefähr-

det. 
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Die Siedlungsdichten der erfassten Libellenarten sind gering. Möglicherweise hat die im vorangegange-

nen Winter vor allem in den südlichen und mittleren Abschnitten des Plangebietes durchgeführte Gra-

benräumung zum vorläufigen Qualitätsverlust von Libellenhabitaten geführt.  

Innerhalb von Grabensystemen suchen Libellen immer Abschnitte mit der für sie optimalen Habitataus-

stattung auf: keine oder geringe Strömung, Besonnung, ausgeprägte Ufer- und Unterwasservegetation. 

Im vorliegenden Fall konzentrieren sich die artenreicheren Libellenvorkommen auf die nicht geräumten 

Grabenabschnitte im Norden des Plangebietes. 

Die Probegewässer 1, 2, 3 und 6 haben bei Anwendung des Bewertungssystems von BRINKMANN 

(1998) aufgrund kleiner Bestände ungefährdeter Arten eine geringe Bedeutung als Libellenlebensraum. 

Die Probegewässer 4 und 5 sind aufgrund von vereinzelten Vorkommen ungefährdeter Arten von sehr 

geringer Bedeutung als Libellenlebensraum. 

 

Abschätzung der Empfindlichkeit des geplanten Vorhabens auf Libellen  

Die Gräben des F-Plan-Änderungsbereichs werden durch die Realisierung des Vorhabens nicht unmit-

telbar betroffen, es sei denn, sie werden verfüllt. Eine Gefährdung der lokalen Populationen der erfass-

ten Libellenarten ist nicht zu erwarten, da die erfassten Bestände in den Gräben der Vorhabenfläche 

gering bis sehr gering sind und auch Ausweichhabitate im weiteren Grabensystem zur Verfügung ste-

hen.  

Die Empfindlichkeit von Libellen gegenüber der geplanten Maßnahme wird als „gering“ eingestuft 

 

 

2.4 Schutzgut Fläche 

 

Bestand 

Der F-Plan-Änderungsbereich besteht nahe vollständig aus nicht bebauten oder anderweitig vorbelas-

teten landwirtschaftlich genutzten Grünlandflächen mit Entwässerungsgräben an den Flurstücksgren-

zen. Des Weiteren befindet sich ein größeres bebautes Wohngrundstück im Änderungsbereich. 

 

Bewertung 

Aufgrund der Lage an dem Rand der Ortschaft Großenmeer und der raumordnerischen Funktionszuwei-

sung der Ortschaft Großenmeer im Regionalen Raumordnungsprogamm Landkreis Wesermarsch als 

„Standort für die Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten“ (Signatur rotes „W“) wird der F-Plan-

Änderungsbereich für die Darstellung einer Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan als geeignet ange-

sehen.   

 

 

2.5 Schutzgut Boden 

 

Bestandserfassung 

Naturräumlich befindet sich der gesamte Ort Großenmeer und auch der Geltungsbereich der 30. F-Plan-

Änderung im Südwesten des Gebiets der Gemeinde Ovelgönne in einem Zwickel der Naturräumlichen 

Landschaftseinheit „Stedinger Marsch“, welche sich bis zum westlichen Weserufer erstreckt. Der o.g. 

Zwickel befindet sich zwischen den Naturräumlichen Landschaftseinheiten „Bollenhagener Moorland“ im 

Norden und „Morriemer Moorland“ an der Süd- und Westseite. Die Böden der Stedinger Marsch sind im 

ehemaligen Tidebereich der Weser aus Flussablagerungen, bei Großenmeer z.T. als Überlagerungen 
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von Niedermoor, entstanden (LRP Landkreis Wesermarsch 2016). Die Geländehöhe im Bereich liegt 

zwischen NHN ca. -1,0 m und -1,5 m (IST 2023, NIBIS Kartenserver 2023).  

 

Die Karte 3 „Boden, Besondere Werte von Böden“ des Landschaftsrahmenplans (LANDKREIS WESER-

MARSCH 2016) zeigt für den südlichen Teil des Änderungsbereichs „Böden mit besonderen Standortei-

genschaften“ an. Die Karte „Suchräume für schutzwürdige Böden“ (BK 50) des NIBIS Kartenservers 

(2023) enthält für den Änderungsbereich und seine Umgebung jedoch keine Hinweise auf schutzwürdige 

Böden.  

Die Bohrprofile des Geotechnischen Berichts (Rasteder Erdbaulabor 2023) zeigen für den gesamten 

Änderungsbereich anstehenden Torf bis in Tiefen von ca. 5 – 6 mNHN, welcher mit schluffig, sandigem 

humosen Mutterboden überdeckt ist. Im NIBIS-Kartenserver (2022) gehört der Nordosten des Ände-

rungsbereichs (ca. 25 %) zur Bodenlandschaft „Moore und lagunäre Ablagerungen“ mit dem Bodentyp 

„Sehr tiefes Hochmoor mit eisenreicher Kleimarschauflage“. In diesem Bereich liegt der mittlere Grund-

wasserhochstand (MGHW) 3,5 dm unter Geländeoberfläche (GOF), der mittlere Grundwassertiefstand 

(MGNW) liegt 9 dm unter GOF. 

Der nordwestliche und übrige Teil des Änderungsbereichs gehört zur Bodenlandschaft „Junge Marsch“ 

mit den Bodentypen „Mittlere oder Tiefe Kalkmarsch“. In den Marschenböden liegt der mittlere Grund-

wasserhochstand (MGHW) 2 dm unter Geländeoberfläche (GOF), der mittlere Grundwassertiefstand 

(MGNW) liegt 5 dm unter GOF.  

 

Bodenfunktionen 

Die Böden des Änderungsbereichs erfüllen die folgenden Funktionen im Sinne des Bundesbodenschutz-

gesetzes (BBodSchG): 

- Lebensraumfunktion 

- Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts 

- Puffer-, Filter- und Umwandlungsfunktion 

- Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

- Empfindlichkeit gegenüber Erosion und Verdichtung 

 

Für jede dieser Funktionen wird eine Bestandserhebung durch Kartenauswertungen und für jede Funk-

tion eine Bewertung der Schutzwürdigkeit nach der in den GeoBerichten 8 „Schutzwürdige Böden in 

Niedersachsen“ (LBEG 2019) beschriebenen Methode vorgenommen und ggf. ein besonderer Schutz-

bedarf gem. der Arbeitsanleitung Niedersächsischer Städtetag (2013) abgeleitet.  

 

Lebensraumfunktion 

Zur Erfassung und Bewertung der Lebensraumfunktion werden die Natürliche Ertragsfähigkeit und die 

Standorteignung für Bodenorganismen erfasst und bewertet. 

Als Quelle wurde aus dem NIBIS Kartenserver, Bodenkunde, die Bodenkarte von Niedersachsen BK 50, 

Teilkarte Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfähigkeit) und Bodenkundliche Feuchtestufe ausgewertet. 

 

Ergebnis Natürliche Ertragsfähigkeit: 

Bewertung: Nordwesten und südl. Teil: geringe Ertragsfähigkeit (Stufe 2 von 7) 

 Nordosten (Moorgebiet):  äußerst geringe Ertragsfähigkeit (Stufe 1 von 7) 

Da die Ertragsfähigkeit nicht den Stufen 6 (sehr hoch) oder 7 (äußerst hoch) entspricht, besteht keine 

Schutzwürdigkeit bzw. kein besonderer Schutzbedarf im Sinne der Arbeitshilfe Nieders. Städtetag 

(2013). 
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Ergebnis Standorteignung für Bodenorganismen: 

Die Standorteignung für Bodenorganismen wird anhand der bodenkundlichen Feuchte (BKF) bewertet.  

Die Bodenfeuchte beträgt im Nordwesten und südl. Teil 7,8 (schwach feucht) und im Nordosten (Moor-

gebiet) 7,2 (schwach feucht). Die Böden des Geltungsbereichs sind natürlicherweise für Wiesenutzun-

gen geeignet, für Weidenutzungen bedingt geeignet und für Intensivweide- oder Ackernutzungen zu 

feucht.  

Diese Standorteigenschaft wird nicht zur Feststellung der Schutzwürdigkeit von Böden verwendet (LBEG 

2019), so dass aus diesem Kriterium kein besonderer Schutzbedarf im Sinne der Arbeitshilfe Nieders. 

Städtetag (2013) abgeleitet werden kann. 

 

Funktionen als Bestandteil des Naturhaushalts 

Zur Erfassung und Bewertung der Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts werden die Eigenschaften 

Grundwasserneubildung und Pflanzenverfügbares Bodenwasser erfasst und bewertet. 

Als Quellen wurden aus dem NIBIS Kartenserver die Karten Hydrogeologie / mGROWA 22, Klimabe-

obachtung 1961 – 1990 und 1991 – 2020 und Pflanzenverfügbares Bodenwasser ausgewertet. 

 

Ergebnis Grundwasserneubildung:  

Laut veröffentlichter Klimabeobachtungen 1961 – 1990 und 1991 – 2000 wird im F-Plan-Änderungsbe-

reich kein Grundwasser neu gebildet (Grundwasserzehrung). Für die Grundwasserneubildung hat der F-

Plan-Änderungsbereich keine Bedeutung. 

Diese Standorteigenschaft wird nicht zur Feststellung der Schutzwürdigkeit von Böden verwendet (LBEG 

2019, Tab. 5), so dass aus diesem Kriterium kein besonderer Schutzbedarf im Sinne Arbeitshilfe Nieders. 

Städtetag (2013) abgeleitet werden kann. 

 

Ergebnis Pflanzenverfügbares Bodenwasser: 

Laut Teilkarte Pflanzenverfügbares Bodenwasser beträgt die Menge an pflanzenverfügbaren Wasser im 

Nordwesten und im südl. Teil des Änderungsbereichs 150-<200mm/a und ist mit „mittel“ bewertet. Die 

Menge an pflanzenverfügbaren Wasser im Nordosten des Änderungsbereichs beträgt 200-<250mm/a 

und ist mit „hoch“ bewertet. 

Diese Standorteigenschaft wird nicht zur Feststellung der Schutzwürdigkeit von Böden verwendet (LBEG 

2019), so dass aus diesem Kriterium kein besonderer Schutzbedarf im Sinne Arbeitshilfe Nieders. Städ-

tetag (2013) abgeleitet werden kann. 

 

Puffer-, Filter- und Umwandlungsfunktion 

Die Puffer-, Filter- und Umwandlungsfunktion wird durch die Eigenschaften Bindungsstärke des Oberbo-

dens für Schwermetalle, Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung des Bodenwassers und Aus-

tauschhäufigkeit des Bodenwassers erfasst und bewertet. 

Als Quellen wurde aus dem NIBIS Kartenserver die Karten 

- Bodenkunde / Bodenbelastung (Schwermetalle) 

- Landwirtschaft / Erosion / Stickstoff im Boden / Denitrifikationspotenzial 

- Standörtliches Verlagerungspotenzial 

- Austauschhäufigkeit des Bodenwassers 

- Hydrogeologische Eigenschaften des Untergrundes – Schutzpotenzial der Grundwasserüberde-

ckung ausgewertet. 
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Ergebnis Relative Bindungsstärke des Oberbodens für Schwermetalle 

Knickmarschböden haben aufgrund der sehr hohen Tongehalte ein hohes Potenzial für die Bindung von 

Schwermetallen. Die Bindungsstärke des Oberbodens für Schwermetalle am Beispiel Cadmium ist in der 

Karte „Relative Bindungsstärke des Oberbodens für Schwermetalle“ des NIBIS Kartenservers (2023) im 

gesamten F-Plan-Änderungsbereichs „sehr hoch“. 

Diese Standorteigenschaft wird nicht zur Feststellung der Schutzwürdigkeit von Böden verwendet (LBEG 

2019), so dass aus diesem Kriterium kein besonderer Schutzbedarf im Sinne Arbeitshilfe Nieders. Städ-

tetag (2013) abgeleitet werden kann. 

 

Ergebnis Denitrifikationspotenzial des Bodens 

Die Böden des F-Plan-Änderungsbereich weisen im Norden und Süden ein „sehr hohes“ und in der Mitte 

ein „extrem hohes“ Denitrifikationspotenzial auf. 

 

Ergebnis Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung des Bodenwassers 

Das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung wird mit „gering“ bewertet. 

Diese Standorteigenschaft wird nicht zur Feststellung der Schutzwürdigkeit von Böden verwendet (LBEG 

2019), so dass aus diesem Kriterium kein besonderer Schutzbedarf im Sinne Arbeitshilfe Nieders. Städ-

tetag (2013) abgeleitet werden kann. 

 

Ergebnis Austauschhäufigkeit des Bodenwassers 

Die Austauschhäufigkeit des Bodenwassers wird für den aktuellsten dargestellten Zeitraum 1971 - 2000 

für den Nordwesten und südl. Teil des F-Plan-Änderungsbereichs mit 1,0 bis 1,5 x pro Jahr angegeben 

und mit „mittel“ bewertet. Für den Nordosten des Geltungsbereichs ist die Austauschhäufigkeit des 

Bodenwassers für den gleichen Zeitraum mit 0,7 bis 1,0 x pro Jahr angegeben und mit „gering“ bewer-

tet. 

Diese Standorteigenschaft wird nicht zur Feststellung der Schutzwürdigkeit von Böden verwendet (LBEG 

2019), so dass aus diesem Kriterium kein besonderer Schutzbedarf im Sinne Arbeitshilfe Nieders. Städ-

tetag (2013) abgeleitet werden kann. 

 

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

Als Quelle wurde im NIBIS Kartenserver, die Karte Kulturdenkmale in Niedersachsen ausgewertet. Es 

liegen für den F-Plan-Änderungsbereich keine Informationen über archäologische Denkmale vor.  

Eine Bewertung der Schutzwürdigkeit ist nicht erforderlich. 

 

Empfindlichkeit gegenüber Erosion und Verdichtung 

Als Quelle wurde im NIBIS Kartenserver, Landwirtschaft / Erosion und Bodenkunde / Bodengefährdun-

gen und Empfindlichkeiten, Bodenverdichtung ausgewertet. 

 

Ergebnis Erosion 

Zur Empfindlichkeit gegenüber Erosion enthält der NIBIS-Kartenserver die Information, dass im F-Plan-

Änderungsbereich und seiner Umgebung „keine bis sehr geringe Erosionsgefährdung“ durch Wasser 

oder durch Wind besteht. An der Geländeoberfläche kann jedoch trotz der horizontalen Ausrichtung und 

der Ebenheit Erosion durch Wind oder Wasser nicht vollständig ausgeschlossen werden.  

Diese Standorteigenschaft wird nicht zur Feststellung der Schutzwürdigkeit von Böden verwendet (LBEG 

2019), so dass aus diesem Kriterium kein besonderer Schutzbedarf im Sinne Arbeitshilfe Nieders. Städ-

tetag (2013) abgeleitet werden kann. 
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Ergebnis Bodenverdichtung 

Die Gefährdung der Bodenfunktionen durch Verdichtung wird für den Nordwesten und südl. Teil des F-

Plan-Änderungsbereichs mit „gefährdet“ (Stufe 4 von 5, 1 = nicht gefährdet, 5 = hoch gefährdet) an-

gegeben. Für den Nordosten des Geltungsbereichs ist die Gefährdung der Bodenfunktionen durch Ver-

dichtung „hoch gefährdet“ angegeben (Stufe 5 von 5, 1 = nicht gefährdet, 5 = hoch gefährdet). 

Die Karte „Standortabhängige Verdichtungsempfindlichkeit“ (VDST) zeigt die durch Textur, Lagerung 

und Humusgehalt beeinflusste potenzielle Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens bei Befahren mit 

schweren Land- oder Baumaschinen, erweitert um Standortfaktoren wie der Bodenfeuchte (Bodenkun-

dliche Feuchtestufe), Verfestigungen und dem Skelettgehalt. Die VDST wird in 7 Stufen dargestellt und 

für den F-Plan-Änderungsbereich mit der Stufe 6 „sehr hoch“ bewertet. 

Diese Standorteigenschaft wird nicht zur Feststellung der Schutzwürdigkeit von Böden verwendet (LBEG 

2019), so dass aus diesem Kriterium kein besonderer Schutzbedarf im Sinne Arbeitshilfe Nieders. Städ-

tetag (2013) abgeleitet werden kann. 

 

Sulfatsaure Böden 

Als Quelle wurde im NIBIS Kartenserver, Bodenkunde, die Karte Bodengefährdungen und Empfindlich-

keiten, Sulfatsaure Böden ausgewertet. 

Die Karte Sulfatsaure Böden in Niedersächsischen Küstengebieten zeigt für den Tiefenbereich 0-2 m im 

Nordwesten und den südl. Teil des F-Plan-Änderungsbereichs anstehendes „kalkfreies toniges Material, 

z.T. mit erhöhten Schwefelgehalten an. Als Massnahmen sind nähere Erkundungen bei begründeten 

Hinweisen auf sulfatsaurem Material im Bodenprofil wie schwarzes Eisensulfid, Jarosit und/oder Eisen-

ausfällungen oder bei gehemmtem Pflanzenwachstum durch bodenkundliches Fachpersonal durchzu-

führen. 

Für den Nordosten des Änderungsbereichs kann in dem Tiefenbereich 0-2 m „aktuell und potenziell 

sulfatsaures Material aus mineralischen Anteilen und Torfen mit hohen Schwefelgehalten angetroffen 

werden. Als Massnahme ist hier eine flächige Erkundung mit engem Raster und tiefenorientiert erfor-

derlich. 

Für den Tiefenbereich ab 2,0 m kann entweder schwefelarmes, verbreitet kalkhaltiges Material oder 

junges schwefelarmes, verbreitet kalkreicheres Material angetroffen werden. Für diese Tiefen sind Er-

kundungen nur in Ausnahmefällen sinnvoll.  

Diese Standorteigenschaft wird zur Feststellung der Schutzwürdigkeit von Böden verwendet (LBEG 

2019). Da im F-Plan-Änderungsbereich potenziell sulfatsaure Böden anstehen, wird aus dieser, einen 

Extremstandort kennzeichnenden Standorteigenschaft, ein besonderer Schutzbedarf im Sinne Arbeits-

hilfe Nieders. Städtetag (2013) abgeleitet. 

 

Altlasten 

Hinweise auf Altlasten oder andere Schadstoffbelastungen des Bodens liegen nicht vor. Sollte während 

der Bauarbeiten belasteter Boden angetroffen werden, so wird dieser ordnungsgemäß entsorgt. 

 

Gesamtbewertung Boden 

Die durch Kultivierung und Nutzung überprägten Böden des F-Plan-Änderungsbereichs sind im Sinne 

der Arbeitshilfe Nieders. Städtetag (2013)  

- keine naturnahen Böden 

- keine Böden mit hoher Bodenfruchtbarkeit (Kap. 2.4.1.1) 

- keine Böden mit hohem Wasserspeichervermögen (Kap. 2.4.1.2) 

- keine Böden mit kultur- oder naturgeschichtlicher Bedeutung  
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Die Böden des Änderungsbereichs weisen aufgrund der folgenden Eigenschaften jedoch einen beson-

deren Schutzbedarf im Sinne der Arbeitshilfe Nieders. Städtetag (2013) auf: 

- Sulfatsaure Böden als Böden mit besonderen Standorteigenschaften (Extremstandort) (Kap. 

2.4.1.6) 

- Grundwasserbeeinflussung (Grundwasserstand <1,0 m unter Geländeoberkante (GOK) (Kap. 2.4) 

- Böden mit sehr hohem oder extrem hohem Filterpotenzial gegenüber Nitrat (Denitrifikation) (Kap. 
2.4.1.3) 

 

Zusammenfassend besteht für die Böden des F-Plan-Änderungsbereichs aufgrund der oben aufgeliste-

ten Eigenschaften ein „besonderer Schutzbedarf“ im Sinne der Arbeitshilfe (NIEDERSÄCHSISCHER 

STÄDTETAG 2013) oder nach der Methode „Bodenschutz in der Eingriffsregelung“ (BREUER 2015).  

 

 

2.6 Schutzgut Grundwasser/ Gewässer 

 

Bestandserfassung 

Die Höhe der Geländeoberfläche des F-Plan-Änderungsbereichs beträgt ca. - 1,0 m NHN. Der Mittlere 

Grundwasserhochstand (MHGW) liegt ca. 2 -3,5 dm unter Geländeoberfläche, der Mittlere Grundwas-

sertiefstand MNGW liegt ca. 5 – 9  dm unter Geländeoberfläche (NIBIS-Kartenserver 2022, Kap. 2.4).  

Die jährliche Grundwasserneubildungsrate beträgt im F-Plan-Änderungsbereich und den westlich an-

grenzenden Siedlungsflächen von Großenmeer weniger 0 mm/a. Es erfolgt Grundwasserzehrung. In 

dem östlich angrenzenden nicht bebauten Grünlandgebiet beträgt die Grundwasserneubildung zwischen 

0 und 50 mm/a (Zeitraum 1991-2010) (NIBIS-Kartenserver 2022).  

Die Oberbodenauflage übernimmt Filter- und Regulationsfunktionen für den Gebietswasserhaushalt. 

Das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung wird mit „gering“ bewertet. Der Grundwasserleiter 

ist nicht versalzt. Trinkwasser wird im Bereich Großenmeer nicht gewonnen. (NIBIS-Kartenserver 2023). 

An Oberflächengewässern befinden sich an den Grenzen des Änderungsbereichs etwa 2 - 3 m breite 

und über 1,0 m tiefer Entwässerungsgräben. Weitere Entwässerungsgraben queren den Änderungsbe-

reich.  

Die Grünlandflächen sind teilweise mit Grüppen versehen. Nicht alle Gräben führen permanent Wasser, 

während die Grüppen in niederschlagsarmen Phasen, vor allem während der Sommermonate, trocken-

fallen. 

 

Bewertung 

Für das von Verschmutzungen freizuhaltende Grundwasser besteht aufgrund des geringen Schutzpo-

tenzials der schützenden Überdeckung ein besonderer Schutzbedarf im Sinne der Arbeitshilfe (NIE-

DERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 2013), obwohl das Plangebiet und seine Umgebung für die Trinkwas-

sergewinnung ohne Bedeutung sind.  

Für die Entwässerungsgräben an den Grenzen und in der Mitte des Geltungsbereichs besteht wegen 

seiner Bedeutung als Amphibienlaichhabitat besonderer Schutzbedarf.  

Für die unregelmäßig Wasser führenden Grüppen besteht kein besonderer Schutzbedarf, der 

über die Bedeutung als Biotoptyp hinausgeht. 
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2.7 Schutzgut Klima/ Luft 

 

Bestandserfassung 

Wegen geringer Siedlungsdichte und vorherrschender Grünlandnutzung sind große Teile des Landkrei-

ses Wesermarsch als klimatisch günstige Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete zu bezeichnen (LK We-

sermarsch 2016). Die Geländeoberfläche des Geltungsbereichs ist als eben zu bezeichnen und weist 

keine klimatisch wirksame Topographie auf.   

Der südliche Teil des F-Plan-Änderungsbereichs ist in Karte 4 des Landschaftsrahmenplans „Wasser, 

Kloma / Luft aufgrund der entwässerten Moorböden als „Bereich mit beeinträchtigter / gefährdeter 

Funktionsfähigkeit von Klima / Luft“ gekennzeichnet. 

 

Bewertung 

Der F-Plan-Änderungsbereich ist kein Bereich mit besonderer Funktionsfähigkeit für Klima und Luft und 

wird daher als Bereich ohne besondere Schutzfunktion im Sinne der Arbeitshilfe (NIEDERSÄCHSI-

SCHER STÄDTETAG 2013) angesehen. 

 

 

2.8 Schutzgut Landschafts- / Stadtbild 

 

Bestandserfassung 

Das Landschaftsbild des Geltungsbereichs und der angrenzenden nicht besiedelten Bereiche ist durch 

die Ebenheit und Weiträumigkeit des Planungsraums sehr gut erlebbar. Der Landschaftsrahmenplan (LK 

Wesermarsch 2016) ordnet in Karte 2: „Landschaftsbild, Bewertung Landschaftsbild“ den F-Plan-Ände-

rungsbereich und die übrigen den Ort Großenmeer umgebenden Grünlandgebiete dem Landschaftsbild-

typ 03 „offene Grünlandmarsch – strukturam“ zu. Als besondere Eigenart ist in diesem Grünlandgebiet 

aufgrund der Gehölzarmut eine „sehr hohe Raumwahrnehmung“ möglich. 

Das Landschaftsbild des Änderungsbereichs ist von der südlich verlaufenden Straße B 211 und den 

Wegen im Planungsraum erlebbar. Der den südlichen Geltungsbereich querende als Wirtschaftsweg 

ausgebaute ehemalige Bahndamm wird sehr häufig von Spaziergängern mit Hunden aufgesucht. Da 

dieser Weg bis zur Ortschaft Barghorn ausgebaut ist, wird er darüber hinaus auch von zahlreichen 

Fahrradfahrern benutzt. Weitere Erholungsformen finden in dem für Erholungssuchende nicht weiter 

erschlossenen F-Plan-Änderungsbereich nicht statt. 

Als landwirtschaftliches Marschengrünland hat der F-Plan-Änderungsbereich eine mittlere Bedeutung 

für das Landschaftsbild.  

 

Bewertung 

Dem Landschaftsbild des F-Plan-Änderungsbereichs wird aufgrund des Vorhandenseins von „großräu-

miger visueller Ungestörtheit“ eine besondere Schutzfunktion im Sinne der Arbeitshilfe (NIEDER-

SÄCHSISCHER STÄDTETAG 2013) zuerkannt.  
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3 Wirkungsanalyse 

 

Im Rahmen der Wirkungsanalyse sind die zu erwartenden Auswirkungen auf die Menschen und auf die 

Schutzgüter des Naturhaushalts zu ermitteln und hinsichtlich der Erheblichkeit der hervorgerufenen 

Beeinträchtigungen nach der Methode der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung Arbeitshilfe (NIE-

DERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 2013, DRACHENFELS O.v. 2012) zu bewerten. Die seitens des Vorha-

benträgers vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung von beeinträchtigenden 

Auswirkungen werden in Kap. 4 benannt.  

 

 

3.1 Schutzgut Mensch  

Baubedingte Lärmemissionen werden während der Bauzeit durch Kraftfahrzeuge, Baumaschinen oder 

bauliche Tätigkeiten erzeugt. Zur Vermeidung von baubedingten beeinträchtigenden Lärmemissionen 

werden die Bauarbeiten nur zu den für diesen Standort zulässigen Bauzeiten durchgeführt. Des Weiteren 

werden lärmreduzierte Baumaschinen und Werkzeuge eingesetzt, um die anzusetzenden Immissions-

grenzwerte nicht zu überschreiten.  

Bezüglich betriebsbedingter Auswirkungen wird erwartet, dass im F-Plan-Änderungsbereich im Nahbe-

reich der Verkehrswege und Stellflächen von den Kraftfahrzeugen der Ziel- / Quellverkehre Lärmemis-

sionen erzeugt werden.  

Der für Erholungszwecke bedeutsame Bahndamm im Süden des F-Plan-Änderungsbereichs bleibt als 

Verkehrsweg bestehen, so dass die dort bisher durchgeführten Aktivitäten der Fußgänger und Zweirad-

fahrer dort fortgeführt werden können.  

 

Bewertung 

Die Bebauung der landwirtschaftlichen Grünlandflächen führt bau- und betriebsbedingt zu Lärm- und 

Schadstoffemissionen. Diese entstehen während der Bauzeit und wären als erhebliche Beeinträchtigung 

für die Nutzer der westlich benachbarten Wohngebiete anzusehen, wenn Grenz- oder Orientierungs-

werte überschritten werden. Die möglichen bau- und betriebsbedingten Schadstoff- und Lärmemissio-

nen werden als insgesamt nicht erheblich für die Menschen angesehen, da bestehende rechtsgültige 

Grenzwerte oder Auflagen nicht überschritten werden.  

Ablagebedingt gehen durch die Errichtung des Wohngebietes landwirtschaftliche Nutzfläche verloren, 

die keine Bedeutung für Freizeit- oder Erholungsfunktionen haben. Der für Erholungszwecke bedeut-

same Bahndamm im Süden des F-Plan-Änderungsbereichs bleibt als Verkehrsweg bestehen, so dass die 

bisherigen Aktivitäten dort weitergeführt werden können. Die erwarteten anlagebedingten Auswirkun-

gen werden ebenfalls als insgesamt nicht erheblich für die Menschen angesehen.  

 

 

3.2 Biotoptypen / Pflanzen  

Für die Anlage des geplanten Wohngebiets mit Verkehrswegen gehen bau- und anlagebedingt beste-

hende landwirtschaftliche Grünlandflächen verloren. Die Gräben an den Grenzen und in der Mitte des 

Geltungsbereichs bleiben erhalten, sollen naturnäher umgestaltet werden und werden nicht beeinträch-

tigt.  

Die im südlichen Teil des F-Plan-Änderungsbereichs vorhandenen Gehölzbestände bleiben erhalten und 

sollen durch Neupflanzungen mit einheimischen Gehölzarten naturschutzfachlich aufgewertet werden.  

Darüber hinaus gehende betriebsbedingte Auswirkungen auf die Biotoptypen sind nicht zu erwarten.  
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Bewertung 

Durch diese großflächige Maßnahme wird die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts i.S. des § 18 Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG) bau- und anlagebedingt auf den betroffenen Grünlandflächen er-

heblich beeinträchtigt.  

 

 

3.3 Schutzgut Fauna 

Durch die Bauarbeiten können baubedingt während der Brutzeit Störungen der in den Bäumen / Gebü-

schen in den an den F-Plan-Änderungsbereich angrenzenden Bereichen oder in oder an den Gräben des 

Änderungsbereichs entstehen. Potenziell erhebliche Beeinträchtigungen durch Störungen von Brutvö-

geln werden dadurch vermieden, dass die Durchführung von Baumaßnahmen in Nestnähe außerhalb 

der Vogelbrutzeit, d.h. nicht im Zeitraum zwischen dem 01.03. und dem 31.07. vorgesehen ist.  

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Amphibien und zur allgemeinen Verbesserung ihrer Eig-

nung als Lebens- oder Teillebensräume werden die Ufer der zu erhaltenden Gräben an den Rändern 

und im Änderungsbereich abgeflacht. 

Des Weiteren werden die zu erhaltenden Gehölze im Süden des F-Plan-Änderungsbereichs durch 

Neupflanzungen von Gehölzen einheimischer Arten aufgewertet. 

 

Bewertung 

Beeinträchtigende Störungen von Brutvögeln werden vermieden. Potenzielle Störungen von Gastvögeln 

im F-Plan-Änderungsbereich werden als nicht erheblich i.S. des § 18 BNatSchG bewertet. 

 

 

3.4 Schutzgut Boden 

Der im F-Plan-Änderungsbereich anstehende Boden wird innerhalb der vorgesehenen Wohnbaufläche 

(W) durch die geplante Bebauung und Umgestaltung mit bau- und anlagebedingtem Bodenauf- und  

–abtrag oder Bodenaustausch und durch Oberflächenversiegelungen gestört, verändert oder versiegelt. 

Baubedingt erfolgen LKW-Transporte von Boden- und Baumaterial. Die Transporte und Fahrten erfolgen 

außerhalb des Änderungsbereichs über vorhandene Straßen und innerhalb des Änderungsbereichs über 

Baustraßen, die aufgrund des anstehenden Moorbodens in den Trassen der Planstraßen und Erschlie-

ßungsflächen angelegt werden müssen.  

Die außerhalb der Wohn- und Verkehrsflächen für Grünflächen vorgesehenen Bereiche werden zur 

Schonung der dortigen Böden auch bauzeitlich nicht in Anspruch genommen.  

Nach Beendigung der Bautätigkeiten werden in den dauerhaft nicht versiegelten Bereichen innerhalb 

der Wohn- und Verkehrsflächen die Voraussetzungen zur Wiederherstellung der zerstörten Bodenfunk-

tionen geschaffen (z.B. Bodenlockerung). 

In den dauerhaft durch Oberflächenbefestigungen vollständig versiegelten Bereichen gehen die Boden-

funktionen dauerhaft verloren.  

 

Bewertung 

Die großflächigen, auf bis zu 52,5% / 60 % der WA-Fläche möglichen und in den zu versiegelnden 

Flächen zu erwartenden Beeinträchtigungen und Verluste des Schutzgutes Boden werden i.S. des § 18 

BNatSchG als erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts be-

wertet.  

Zusätzliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Schutzguts Boden sind nicht zu erwarten. 
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3.5 Schutzgut Grundwasser / Gewässer 

Aufgrund der Bodenverhältnisse muss das örtliche Niederschlagswasser in Gräben, Versickerungs-

flächen und ein einem Regenrückhaltebecken gesammelt und gedrosselt nach außerhalb des Geltungs-

bereichs abgegeben werden. Über das o.g. Entwässerungssystem wird wie bisher das Niederschlags-

wasser vollständig gedrosselt aus dem Geltungsbereich abgeleitet, so dass Auswirkungen wie eine 

nennenswerte Erhöhung des Oberflächenabflusses vermieden werden.  

Im F-Plan-Änderungsbereich erfolgt keine Grundwasserneubildung, sondern Grundwasserzehrung, 

so dass keine Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung eintreten werden.  

Die im F-Plan-Änderungsbereich vorhandenen Oberflächengewässer bleiben als permanent Wasser 

führende Gräben erhalten. Als neues Gewässer wird 1 Regenwasserrückhaltebecken errichtet. Das 

Schutzgut Gewässer wird i.S. des § 18 BNatSchG aufgrund des Verlustes des zentralen Grabens nicht 

beeinträchtigt.  

Beeinträchtigungen oder Verluste an zu erhaltenden Gewässern als Biotoptypen durch Ausbaumaßnah-

men werden vermieden.  

 

 

3.6 Schutzgut Klima/ Luft 

Baubedingt erfolgen LKW-Transporte mit Boden- und Baumaterial. Die angrenzenden Siedlungsgebiete 

können davon lufthygienisch und lärmtechnisch, nicht jedoch naturschutzrechtlich relevant betroffen 

sein. Diese zeitlich und mengenmäßig begrenzten Transporte werden nicht zu dauerhaft erhöhten 

Schadstoffbelastungen der Luft führen.  

Anlagebedingt führen Oberflächenversiegelungen nach Entfernung verdunstungsrelevanter Teile von 

Natur und Landschaft (Vegetation) auf den betroffenen Flächen zu örtlichen Veränderungen des Schutz-

gutes Klima/Luft. Es gehen dauerhaft Verdunstungsfunktionen von bisher begrünten Flächen verloren. 

Die bodennahe Lufttemperatur kann sich möglicherweise über den Verkehrsflächen örtlich geringfügig 

erhöhen. Auswirkungen über die Verkehrsflächen hinaus werden jedoch nicht erwartet. 

Darüber hinaus gehende betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima / Luft werden 

nicht erwartet.  

 

Bewertung: 

Die genannten baubedingten und anlegebedingten Auswirkungen werden für das Plangebiet wegen des 

großen Anteils an verbleibenden nicht zu versiegelnden und zu begrünenden Flächen und der zu erhal-

tenden Gräben mit unbefestigten Gewässerrandstreifen als im Sinne des § 18 BNatSchG nicht erheb-

liche Beeinträchtigungen bewertet.  

 

 

3.7 Schutzgut Landschafts- / Stadtbild 

Trotz der beschränkten Einsehbarkeit des Geltungsbereichs von der nahe gelegenen stark befahrenden 

B 211 wird die geplante Bebauung des F-Plan-Änderungsbereichs Auswirkungen auf das Schutzgut 

Landschaft / Landschaftsbild verursachen. Diese werden durch die Verlagerung der Siedlungsgrenze mit 

an der Außenseite bis zu ca. 8,7 m hohen Gebäuden in Verbindung mit den nicht bebaubaren und nicht 

mit Gehölzen zu bepflanzenden Gewässerrandstreifen entstehen. Eine landschaftliche Einbindung der 

bis zu ca. 9,7 m hohen Gebäude im Süden des Geltungsbereichs kann durch die an den Außenseiten 

der Wohnbauflächen vorgesehene Gehölzpflanzungen erreicht werden. Darüber hinaus kann eine teil-

weise landschaftliche Einbindung der neuen Gebäude durch die in jedem Baugrundstück zu pflanzenden 
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hochstämmigen standortgerechten Laubbäume, die voraussichtlich durch weitere Gehölzpflanzungen in 

den Gärten außerhalb der Gewässerrandstreifen entstehen, erreicht werden.  

Erheblich beeinträchtigende Auswirkungen auf das Landschafts- / Stadtbild sind auch aufgrund der an 

die bestehende Siedlung angepassten Neubebauung voraussichtlich nicht zu erwarten, obwohl der der-

zeitige Siedlungsrand landschaftlich nicht vollständig durch markante Gehölzstrukturen o.ä. eingebun-

den ist. 

Das Schutzgut Landschafts- / Stadtbild wird durch das Vorhaben im Sinne des § 18 BNatSchG voraus-

sichtlich nicht erheblich beeinträchtigt. 

 

 

3.8 Wechselwirkungen 

Die Auswirkungen des Vorhabens werden räumlich auf den F-Plan-Änderungsbereich begrenzt bleiben, 

Da außerhalb des F-Plan-Änderungsbereichs keine Maßnahmen wie z.B. Ausbau oder Neuanlage von 

Straßen erforderlich sein werden, werden außer den in den Kap. 3.1 bis 3.7 genannten Auswirkungen 

keine zusätzlichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, einschließlich des an der Westseite 

des Geltungsbereichs angrenzenden Wohngebietes erwartet.  

 

 

3.9 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Konfliktanalyse 

 

In der folgenden Tabelle 3 sind die Ergebnisse der Kapitel 3.1 bis 3.8 zusammengefasst. Ziel ist die 

Erstellung einer Übersicht der zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen der Menschen und der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes und der Erfordernisse von Maßnahmen 

zur Vermeidung oder Verminderung von Beeinträchtigungen. Die nicht vermeidbaren erheblichen Be-

einträchtigungen müssen kompensiert werden (Ausgleich oder Ersatz).  
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Tabelle 1: Gemeinde Ovelgönne – 30. Änderung des Flächennutzungsplans für das „Wohngebiet Großenmeer Ost“ - Übersichtliche Darstellung der Konfliktanalyse  

Schutzgut  prognostizierte beeinträchtigende Auswirkungen Erheblichkeit / Nachhaltigkeit 
Vermeidbarkeit /  

Verminderung 
Ausgleich/Ersatz erforderlich 

Mensch     

baubedingt, anlagebedingt - Verlust von 2 landwirtschaftlichen Grünlandflächen 

- baubedingte Lärm-, Schadstoffemissionen 

nein / nein  

nein / nein  

nein / nein  

ja / ja 

nein / nein  

nein / nein  

betriebsbedingt - Lärm-, Schadstoffemissionen aus Straßenverkehr im und außerhalb 
des Geltungsbereichs  

nein / nein nein / nein --- 

Biotoptypen / Pflanzen     

baubedingt, anlagebedingt - Verlust von landwirtschaftlichen Grünlandflächen ja / ja nein / nein ja, Ausgleichs-, Ersatzmaßnahmen 

betriebsbedingt keine --- / --- --- / --- --- / --- 

Tiere     

baubedingt, anlagebedingt - Störungen von Brutvögeln 

- potenzielle Störungen von Gastvögeln  

ja / ja 
nein / nein 

ja / ja 
--- / --- 

--- / --- 
--- / --- 

betriebsbedingt keine --- / --- --- / --- --- / --- 

Boden     

baubedingt, anlagebedingt - dauerhafter Verlust der Bodenfunktionen in den durch Bebauung 
(Gebäude, Verkehrsflächen) versiegelten Bereichen 

ja / ja nein / ja ja, Ausgleichs-, Ersatzmaßnahmen 

betriebsbedingt keine --- / --- --- / --- --- / --- 

Grundwasser/Gewässer     

baubedingt, anlagebedingt - keine nennenswerte Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses nein / nein --- / ---  

betriebsbedingt keine --- / --- --- / --- --- / --- 

Klima / Luft     

baubedingt, anlagebedingt 
- Verluste von klimarelevanten Grünlandflächen,  
- geringe Oberflächenversiegelung 

--- / --- 
--- / --- 

--- / --- 
--- / --- 

--- / --- 
--- / --- 

betriebsbedingt keine --- / --- --- / --- --- / --- 

Landschaft / -sbild     

baubedingt, anlagebedingt - geringe Auswirkungen außerhalb des Geltungsbereichs, teilw. Land-
schaftliche Einbindung 

nein / nein nein / möglich nein / nein 

betriebsbedingt keine --- --- --- 

Wechselwirkungen     

bau-, anlage-, betriebsbe-
dingt 

keine --- --- --- 
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4 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen 

 

Baurechtlich und naturschutzrechtlich sind vermeidbare Beeinträchtigungen der Menschen oder der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, welche durch die Schutzgüter abge-

bildet werden, durch geeignete Maßnahmen zu unterlassen. Die im Folgenden genannten Vermeidungs-

maßnahmen sind jeweils Schutzgütern zugeordnet, so dass Maßnahmen, die zur Vermeidung von Be-

einträchtigungen mehrerer Schutzgüter geeignet sind, mehrfach aufgelistet sind. Für den geplanten F-

Plan-Änderungsbereich sind die folgenden Maßnahmen zur Vermeidung und/oder Verminderung von 

Auswirkungen auf die Schutzgüter vorgesehen. Diese Maßnahmen sind Bestandteil der Planung (s.a. 

Erläuterungsbericht): 

 

Schutzgut Mensch 

 keine 

 

Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften (Biotoptypen, Pflanzen, Tiere) 

 Verwendung einer erschlossenen bzw. gut erreichbaren Fläche am Siedlungsrand für die Erwei-

terung bestehender Wohngebiete 

 Vermeidung von Eingriffen außerhalb der Trassen der Planstraßen für Verkehrswege oder  

–flächen für die Durchführung der Baumaßnahmen, als Lagerfläche etc. 

 räumliche Begrenzung der Bauarbeiten auf die zu bebauenden Flächen innerhalb der Baugren-

zen  

 Beschränkung der möglichen Oberflächenversiegelung auf das unbedingt erforderliche Maß 

 Vermeidung von Beeinträchtigungen der geplanten und zu erhaltenden Gewässerrandstreifen 

durch bauzeitliche Nutzung als Lagerfläche für Baustoffe, Befahrung o.ä..  

 Überprüfung der Grünlandflächen auf Wiesenbrüter vor Baubeginn 

 Erhalt der Gehölze einheimischer Arten in den Flächen für das Anpflanzen von Bäumen oder 

Sträuchern 

 Dachbegrünungen auf Dächern von Garagen, Stellplätzen oder Nebenanlagen > 10m2 und Nei-

gung <200 

 

Schutzgut Boden 

 Vermeidung von Eingriffen außerhalb der Trassen der Planstraßen für Verkehrswege oder  

–flächen für die Durchführung der Baumaßnahmen, als Lagerfläche etc. 

 Vermeidung von Eingriffen außerhalb der Baugrenzen für Wohngebäude und Verkehrswege  

 räumliche Begrenzung der Bauarbeiten auf die zu bebauenden Flächen innerhalb der Baugren-

zen  

 Beschränkung der möglichen Oberflächenversiegelung auf das unbedingt erforderliche Maß 

 Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz bei Lagerung von Bau- oder Be-

triebsstoffen, zum Betrieb von Baumaschinen, zur Behandlung von Abfällen etc. 

 Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften 

 Flächige Erkundung der im Geltungsbereich anstehenden Böden auf Sulfatgehalte mit engem 

Raster und tiefenorientiert. 

Als sulfatsauer festgestellte Bodenanteile sollten nur im unvermeidbaren Umfang ausgebaut 
oder umgelagert werden, damit kein Sauerstoffzutritt erfolgen kann und von ihnen keine po-

tenzeilen Beeinträchtigungen von Gewässern und Böden ermöglicht werden. Sulfatsaure Böden 
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sollten möglichst im wassergesättigten Milieu verbleiben und es sollte eine Belüftung vermie-
den werden. Bei nicht zu vermeidenden Aushüben oder Umlagerungen sollten diese Böden 

nicht weit transportiert werden und umgehend in eine sichere Ablagerungsform im reduzieren-
den wassergesättigtem Milieu überführt werden. 

Schutzgut Wasser 

 Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz bei Lagerung von Bau- oder Be-

triebsstoffen, zum Betrieb von Baumaschinen, zur Behandlung von Abfällen etc. 

 Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften 

 Erhalt der Entwässerungsgräben im Geltungsbereich und an seinen Rändern 

 

Schutzgut Klima / Luft 

 Beschränkung der möglichen Oberflächenversiegelung und das unbedingt erforderliche Maß 

 Erhalt der Gehölze einheimischer Arten in den Flächen für das Anpflanzen von Bäumen oder 

Sträuchern 

 

Schutzgut Landschafts- / Stadtbild 

 Vermeidung von Verlusten von im F-Plan-Änderungsbereich zu erhaltenden Gehölzen oder Ge-

hölzbeständen  

 

 

5 Maßnahmen zur Kompensation (Ausgleich / Ersatz) von erheblichen 

Beeinträchtigungen 

 

5.1 Maßnahmen im F-Plan-Änderungsbereich 

 

Im Geltungsbereich der 30. F-Plan-Änderung sind die folgenden grünordnerischen Maßnahmen zur Ver-

meidung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit der Schutzgüter Pflanzen, 

Tiere, Boden und Landschafts- / Stadtbild vorgesehen:  

 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft 

 

- Anlage von nicht befestigten Stellplätzen mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Rasengitter-

steine oder wassergebundene Wegedecken) 

- Naturnahe Gestaltung des Regenrückhaltebeckens im Norden mit wechselnden Böschungsnei-

gungen  

- Aufweitung der Entwässerungsgräben durch Anlage von flachen Böschungen, Begrünung von 

Randstreifen und Böschungen als Rasenansaat mit Saatgut aus regionaler Herkunft 

- Mahd der Gewässerunterhaltungsstreifen nur im wasserwirtschaftlich erforderlichen Umfang, 

ordnungsgemäße Entsorgung des Mähguts 

- Eingewanderte Exemplare von invasiven Pflanzenarten wie z.B. Herkulesstaude, Japan. Stau-

denknöterich etc. werden mit für die jeweilige Pflanzenart geeigneten Methoden mechanisch 

entnommen und ordnungsgemäß als organischer Abfall mit dem Ziel der dauerhaften Aus-

schleusung aus dem Abfallkreislauf, ordnungsgemäß, z.B. in einer Biogasanlage, entsorgt, 

nicht kompostiert. 
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Anpflanzungen von Bäumen in Baugrundstücken 

Es ist je Baugrundstück je angefangener 500 m2 ein als Hochstamm gezogener standortgerechter ein-

heimischer Laubbaum oder Obstbaum zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen. 

 

 

Anpflanzungen von Bäumen in Gehölzflächen 

In den im B-Plan-Entwurf dargestellten Flächen „zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-

gen Bepflanzungen“, „mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern“ und „für die Erhaltung und das Anpflanzen von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ werden die Gehölze nicht einheimischer Arten, wie 

Nadelbäume entfernt und durch Gehölze, Sträucher oder sonstigen Bepflanzungen einheimischer Pflan-

zenarten ersetzt. Die Gehölzflächen werden nach den Bepflanzungen dauerhaft erhalten.  

 

 

5.2 Ersatzmaßnahmen außerhalb des F-Plan-Änderungsbereichs 

 

Als Ersatzmaßnahmen außerhalb des F-Plan-Änderungsbereichs ist die Aufwertung von Moorgrünland-

flächen im erforderlichen Umfang vorgesehen. Dafür geeignet sind bisher entwässerte und intensiv 

genutzte Grünlandflächen innerhalb oder am Rand der Wesermarsch. In diesen Flächen sind Maßnah-

men mit den folgenden Zielsetzungen vorgesehen: 

 

- Wiedervernässung der Moorböden und Vermeidung von Torfverlusten durch Mineralisierung  

- Extensive Grünlandnutzung, mindestens 1 Mahd / a im Sommer / Spätsommer, Abtransport des 

Mähguts oder Beweidung bei geeigneter Tragfähigkeit des Bodens nach Ende der Vogelbrutzeit 

 

 

5.3 Gesamtbilanzierung Eingriff – Ausgleich 

 

Die Kompensation der im F-Plan-Änderungsbereich verursachten erheblichen Beeinträchtigungen (Ein-

griffe) der Schutzgüter Pflanzen und Boden werden durch Ausgleichsmaßnahmen im F-Plan-Änderungs-

bereich und durch Ersatzmaßnahmen jeweils teilweise kompensiert.  

 

Die folgende Tabelle 2 zeigt anhand der aus den geplanten Festsetzungen des B-Plans Nr. 50 „Großen-

meer-Ost“ ermittelten Flächenwertsummen, dass naturschutzrechtlich eine vollständige Kompensation 

auf der Biotoptypenebene erreicht werden kann. Der Flächenbedarf für externe Ersatzmaßnahmen be-

trägt 91.506 Werteinheiten. Bei einer Wertsteigerung von 2 Werteinheiten / m2 beträgt der Flächenbe-

darf 45.780 m2. 

Darin nicht enthalten sind Ausgleichsmaßnahmen zum Schutzgut Boden. 
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Tabelle 2: Gemeinde Ovelgönne – 30. Änderung des Flächennutzungsplans für das „Wohngebiet Großenmeer Ost“ - 

- Bilanzierung Eingriff - Ausgleich / erforderliche Ersatzfläche (Stand 15.11.2023) 

Berechnungsmethode: NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG (2013)     

Schutzgut Pflanzen und Tiere  Bestand 
Fläche 
(m²) 

Wert-
faktor 

Flächen-
wert 

Planung 
Fläche 
(m²) 

Wert-
faktor 

Flächen-
wert 

Biotoptyp Bestand  Kürzel Einzelflächen (m²)    Einzelflächen (m²)    

Allee / Baumreihe HBA 109 109 3 327     

Sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe HBE 76 76 3 228     

Naturnahes Feldgehölz HN 412 412 3 1.236 298, 459, 530, 860, 1.116 3.263 3 9.789 

Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand HPS 36, 57, 237, 816 1.146 2 2.292     

Standortfremdes Feldgehölz HX 242 242 2 484     

Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte BFR 79 79 4 316 -- -- -- -- 

Rubus- / Lianengestrüpp  BRR 1.053 1.053 3 3.159 8 Laubbäume in Grünflächen    

Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen 
Gehölzarten 

BZN 108 108 2 216     

Nährstoffreicher Graben  
(Bestand / Planung) 

FGR 26, 30, 41, 108, 187, 217, 246, 
360, 978, 1.017, 1.161 

4.371 3 13.113 386, 439, 661, 974, 1.489, 1.825, 3.738 9.512 3,5 32.292 

Nährstoffreiche Nasswiese GNR 2.862 2.862 5 14.310     

Artenarmes Extensivgrünland auf Moorböden GEM 6.200 6.200 3 18.600     

Sonstiges feuchtes Extensivgrünland  GEF 11.908 11.908 3 35.724     

Intensivgrünland der Moorböden GIM 8.823, 27.495 36.318 2 72.636     

Sonstiges feuchtes Intensivgrünland GIF 15.063, 15.333, 17.159 47.555 2 95.110     

Weg OVW 767, 955 1.722 1 1.722 16.0224.041, 864, 5097 16.022 1 16.022 

Naturgarten PHN 810 810 2 1.620     

Sonstige feuchte Uferstaudenflur UFZ 74 74 4 296     

Halbruderale Gras- und Staudenflur  
feuchter Standorte / mittlerer Standorte 

UHF / 
UHM 

730 
41, 3 

730 
44 

3 
3 

2.190 
132 

72, 152, 179, 232, 275, 286, 431, 508, 
795, 909, 948, 1.112, 1.432, 1.498, 

1.592, 1.989 

12.410 3 37.230 

Goldrutenflur UNG 81 81 2 162 --- --- --- --- 

Wohngebiet OEK --- -- -- -- 727, 1.420, 2.090, 2.800, 3.368, 3.541, 
3.634, 2.937, 3.938, 4.203, 5.310, 
6.192, 6.610, 7.058, 7.770, 9.741 

72.340 1 72.340 

Naturfernes Stillgewässer (Regenrückhalteb.) SXG -- -- -- -- 2.347 2.347 2 4.694 

Zwischensumme F-Plan-Änderungsbe-
reich 

  115.900  263.873  115.894  172.367 

Ersatzmaßnahmenflächen          

Erforderliche F-Plan-Änderungsbereich-externe 
Ersatzmaßnahme Intensivgrünland  

GI 45.753 45.753 2 91.506  45.753 4 183.012 

Gesamtbilanz   161.647  355.379  161.647  355.379 
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6 Voraussichtliche Entwicklung des F-Plan-Änderungsbereichs bei Nichtdurch-

führung der Planung und anderweitige Planungsmöglichkeiten 

 

Aufgrund der Darstellung der Ortschaft Großenmeer als "Standort für die Sicherung und Entwicklung 

von Wohnstätten“ im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP 2019) wird davon ausgegangen, dass 

der Fall der Nichtdurchführung der Planung aufgrund des bestehenden Wohnraummangels voraussicht-

lich nicht eintreten wird und eine anderweitige Planungsmöglichkeit nicht besteht. 

Bis zu diesem Zeitpunkt wird der F-Plan-Änderungsbereich überwiegend landwirtschaftliche Nutzfläche 

bleiben und sofern keine Änderung der Art oder Intensität der Nutzung erfolgt, kann die Leistungsfä-

higkeit des F-Plan-Änderungsbereich s für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild erhalten bleiben. 

 

 

7 Zusätzliche Angaben 

 

7.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-

ren 

 

Informationsquellen: 

Für die Erstellung des Umweltberichts wurden die im Literaturverzeichnis aufgeführten Quellen verwen-

det. 

 

Kartierungen von Biotoptypen, Brutvögel, Gastvögel, Amphibien / Reptilien und Libellen 

Die Bestandsaufnahme/Kartierung der Biotoptypen/Flora (Gefäßpflanzenarten) im F-Plan-Änderungsbe-

reich und in den unmittelbar angrenzenden Gräben wurde während der Vegetationsperiode 2022 durch 

flächendeckende Geländebegehungen anhand des Kartierschlüssels für Biotoptypen in Niedersachsen 

(DRACHENFELS 2021) im Maßstab 1:2000 durchgeführt.  

 

Eine Brutvogelkartierung wurde im F-Plan-Änderungsbereich im Zeitraum von Mitte März bis Anfang Juli 

2022 nach den Vorgaben der Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands von SÜD-

BECK et al. (2005) durchgeführt. Es erfolgten insgesamt 8 Kartierdurchgänge bei günstigen Witterungs-

bedingungen. 6 Begehungen fanden in den gesangs- und rufaktiven Morgen- und Vormittagsstunden 

vor und nach Sonnenaufgang statt. Zur Erfassung potenzieller dämmerungs- bzw. nachtaktiver Arten 

(z.B. Eulen, Rallen, Nachtigall) wurden 2 Abendkartierungen durchgeführt.  

 

Im Zeitraum zwischen März 2022 und Juli 2023 wurde eine Gastvogelkartierung bei günstigen Witte-

rungsbedingungen (möglichst trocken, schwach windig, gute Sichtverhältnisse) im Rahmen von 28 Be-

gehungen durchgeführt. Zwischen dem 18.03.2022 und dem 18.07.2022 erfolgte die Gastvogelerfas-

sung zeitgleich mit der Brutvogelkartierung. Alle Kartierungen wurden tagsüber bei günstigen Witte-

rungsbedingungen (möglichst trocken, schwach windig, gute Sichtverhältnisse) durchgeführt. Als opti-

sche Hilfsmittel wurden Fernglas und Spektiv eingesetzt.  

 

Zur Erfassung der Amphibienbestände in den Gewässern im F-Plan-Änderungsbereich sind 8 Kartier-

durchgänge zwischen Mitte März und Mitte Juli 2022 bei günstigen Witterungsbedingungen (mild, wind-

still bzw. schwachwindig) durchgeführt worden. Die Erfassung der Amphibien erfolgte nach den Mor-

genkartierungen der Brutvögel und während der Abendkartierungen der Brutvögel durch Sichtbeobach-

tungen von Laich, Larven, juvenilen und adulten Tieren, dem Verhören von Paarungsrufen sowie dem 
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stichprobenartigen Keschern an repräsentativen Gewässerabschnitten. Gekescherte Amphibien wurden 

nach der Bestimmung wieder frei gelassen. Während der Abendkartierungen wurden Gräben mit Ta-

schenlampen abgeleuchtet und auf rufende Amphibien überprüft. Eine spezielle Erfassung von Amphi-

bienwanderungen war nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Wandernde Amphibien, welche im Rah-

men der Laichplatzkartierung auf Straßen und Wegen beobachtet wurden, sind mit kartiert worden, 

ebenso wie Amphibien in Sommerlebensräumen im Umfeld der untersuchten Gewässer.  

Im Rahmen der Amphibienkartierung wurde zudem auf mögliche Reptilienvorkommen, z.B. von Ringel-

natter oder Waldeidechse geachtet. 

 

Die Libellenkartierung wurden an 7 Tagen zwischen Ende April 2022 und Mitte September 2022 bei 

günstigem “Libellenwetter” (sonnige, warme, nicht zu windige Tage) durchgeführt. Zur Erfassung der 

Libellenfauna wurden die Ufer der einzelnen Grabenabschnitte auf jeweils ca. 100 m langen Transekten 

langsam abgegangen (etwa 0,5 Std. / Transekt). Die Erfassung der Libellen erfolgte durch Sichtbestim-

mung von Imagines mit bloßem Auge, mit Fernglas oder unter Zuhilfenahme eines Entomologenke-

schers am Gewässerrand und durch Absuchen der Ufervegetation nach Exuvien (Larvenhäute). Zur 

Beurteilung der Bodenständigkeit (d. h. der Reproduktion an dem jeweiligen Gewässer) wurde das Ver-

halten der Libellen (Eiablage, Paarungsflug, Jagdflug etc.) notiert. 

 

 

7.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der 

Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt 

 

Gemäß § 4c BauGB wird die Gemeinde Ovelgönne die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund 

der Durchführung der 30. Änderung des Flächennutzungsplans bzw. des B-Plans 50 eingetreten sein 

werden, mit dem Ziel überwachen, dass insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 

frühzeitig ermittelt und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen werden können. Gegenstand der 

Überwachung ist auch die Durchführung von Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 

2 und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4 BauGB.  

Als Überwachungsmaßnahmen sind voraussichtlich Überprüfungen der Umsetzung der Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen in Abständen von ca. 3 bis 5 Jahren geeignet. Empfehlenswert ist eine Abstimmung 

der Überprüfungen und ggf. erforderlichen Gegenmaßnahmen mit der Unteren Naturschutzbehörde 

Landkreis Wesermarsch. 

 

 

7.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

 

Gemäß der zeichnerischen Darstellung des RROP (2019) Landkreis Wesermarsch besteht für den Ort 

Großenmeer das raumordnerische Ziel "Standort für die Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten“. 

Der Geltungsbereich der 30. F-Plan-Änderung bzw. des B-Plans 50 schließt sich an der Ostseite des 

bestehenden Ortsrandes von Großenmeer an. Der Geltungsbereich des Plangebiets erstreckt sich na-

hezu über den gesamten östlichen Ortsrand und hat eine Fläche von ca. 11,6 ha.  

 

Die straßenverkehrliche Haupterschließung des Plangebiets ist über die Meerkircher Straße an der Süd-

seite vorgesehen. Eine weitere wichtige Erschließungsstraße wird der durch den Ort Großenmeer ver-

laufende Dorfweg sein. Um für Fußgänger und Radfahrer eigene Wege herstellen zu können, sind die 

Breiten der Planstraßen mit über 11,0 m ausreichend dimensioniert.  
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Der F-Plan-Änderungsbereich bzw. der B-Plan-Geltungsbereich wird bisher überwiegend landwirtschaft-

lich als Grünland genutzt. An Flurstücksgrenzen und an den Grenzen des Geltungsbereichs verlaufen 

Entwässerungsgräben, welche die Vorfluter für die innerhalb der Grünlandflächen vorhandenen Gräben 

sind, und Niederschlagswasser oberirdisch durch den durch den Geltungsbereich verlaufenden und nach 

Osten zum Barghorner Tief und Käseburger Sieltief abfließenden Graben 28.10 ableiten.  

 

Im Rahmen der Wirkungsanalyse sind die zu erwartenden Auswirkungen auf die Menschen und auf die 

Schutzgüter des Naturhaushalts ermittelt und hinsichtlich der Erheblichkeit der hervorgerufenen Beein-

trächtigungen nach der Methode der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung Arbeitshilfe (NIEDER-

SÄCHSISCHER STÄDTETAG 2013, DRACHENFELS O.v. 2012) bewertet.  

 

Erhebliche Auswirkungen auf die Menschen sind möglicherweise nicht zu erwarten, so dass voraussicht-

lich auch keine aktiven oder passiven Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden. Erhebliche Beein-

trächtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes werden durch Maß-

nahmen zur Vermeidung oder Verminderung teilweise vermieden. Nicht vermeidbare erhebliche Beein-

trächtigungen von Schutzgütern werden durch interne Ausgleichs- oder externe Ersatzmaßnahmen voll-

ständig kompensiert. 

 

Von der 30. F-Plan-Änderung bzw. dem B-Plan Nr. 50 sind Natura 2000-Gebiete (FFH- oder EU-Vogel-

schutzgebiete) nicht betroffen.  
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